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VORWORT

Zum sechsten Mal hat die Bundesregierung einen 
Armuts- und Reichtumsbericht (ARB) vorgelegt. 

Wie seine Vorgänger ist er durch umfangreiche Einzel-
studien vorbereitet. Sie beantworten Fragen zur sozia-
len Lage in Deutschland, die für die Weiterentwicklung 
einer treffsicheren Sozialpolitik von großer Bedeutung 
sind. Ergebnisse der Begleitforschung betreffen die dif-
ferenzierte Betrachtung von Vermögen „am oberen 
Rand“ und Wirkungsanalysen sozialer Infrastruktur, es 
gibt Neues zur Wohnungslosenstatistik und zur gesell-
schaftlichen Wahrnehmung von Armuts- und Reich-
tumsschwellen. „Last but not least“ liegen Studien zu 
den sozialen Folgen der Covid-Pandemie vor. 

Das umfangreiche Datenpaket des ARB und die von 
der Bundesregierung damit verknüpften Darstellungen 
bisher ergriffener Maßnahmen laufen 2021, wie in den 
Legislaturperioden zuvor, Gefahr, nur Eintagsaufmerk-
samkeit zu erzielen. Dieses Schicksal droht dem Bericht, 
obwohl seine Erarbeitung diskursiv durch einen Beirat 
begleitet wurde, in dem der Deutsche Caritasverband 
(DCV) wie die anderen Wohlfahrtsverbände mit ihren 
Sozialvorständen mitarbeiten. In diesem Jahr hat der 
zuständige Abteilungsleiter des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales (BMAS) Berichtsergebnisse zusätz-
lich vorab in der Sozialkommission II der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAG-
FW) präsentiert.

Für die Caritas gilt: Dieser Dialogprozess muss fort-
gesetzt werden, und zwar (1.) in Bezug auf die Wirkung 

sozialer Dienste und Einrichtungen. Es bedarf einer 
gründlicheren Analyse der Wirkungsketten sozialer 
Infrastruktur, ihrer präventiven und Armutskreisläufe 
durchbrechenden Effekte. Die Risiken ungleicher 
Lebensverhältnisse ergeben sich wesentlich aus der 
Ungleichheit der Verfügbarkeit sozialer Infrastruktur. 
Die Vorteile, die für soziale Teilhabe und sozialen 
Zusammenhalt dort entstehen, wo soziale Infrastruk-
tur funktionsfähig ausgebaut ist, müssen klar benannt 
werden (können), um in der Corona-Folgen-Debatte 
genau diese Infrastrukturabsicherung zum Thema 
machen zu können.

(2.): Der Dialogprozess des ARB muss ein Dialog  
mit Menschen sein, die Armutserfahrung gemacht 
haben. „Nichts für uns ohne uns“– dieser Leitspruch  
der „Krüppelbewegung“ gilt auch für die Selbstver- 
tretungsansprüche von Menschen mit Armutserfah-
rung.

(3.): Die Erforschung von Armuts- und Reichtums-
fragen muss aus der Isolation einzelner ARB herausge-
löst werden. Mit dem DIFIS, dem Deutschen Institut 
für Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung, das seit 
Juni 2021 vom BMAS gefördert wird, sind für eine Ein-
bettung neue Voraussetzungen geschaffen. Die Caritas 
wird ihre Mitwirkung im DIFIS nutzen, um das Anlie-
gen wirksamer Armutsbekämpfung nachhaltig zu ver-
stärken.
 

 Eva M. Welskop-Deffaa

Eva M. Welskop- 
Deffaa
Vorstand Sozial- und
Fachpolitik beim Deutschen 
Caritasverband
E-Mail: vorstand.
sozialpolitik@caritas.de

Sechster Armuts- und Reichtumsbericht

Der Dialog muss weitergehen

„‚Nichts für uns 
ohne uns‘ gilt auch 
für Menschen mit 
Armutserfahrung“
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6. Armuts- und ReichtumsberichtSTELLUNGNAHME

Stellungnahme zum Sechsten Armuts- und 
Reichtumsbericht der Bundesregierung: 

Lebenslagen in Deutschland
Armutslagen in Deutschland verfestigen sich. Die Corona-Pandemie verschärft  

die soziale Ungleichheit zusätzlich. Der Deutsche Caritasverband analysiert die einzelnen Punkte  
des Berichts, nimmt dazu Stellung und zeigt Handlungsbedarfe auf.

Text Birgit Fix

und die Vermögensungleichheit blieben in 
etwa konstant, die Vermögensungleichheit 
stagniert auf hohem Niveau. 

Die gute wirtschaftliche und konjunktu-
relle Entwicklung hat nicht zu einem Sinken 
der Ungleichheit geführt. Sozialpolitisch 
besonders bedenklich ist der Befund des 
Berichts, wie sehr sich Armut im Lebensver-

Zusammenfassung 

I.
Der Sechste Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung (6. ARB) zeigt erneut, 
dass in Deutschland eine große Zahl von 
Menschen in (verfestigter) Armut lebt oder 
von Armut bedroht ist. Trotz guter wirt-

schaftlicher Entwicklung, positiver Entwick-
lung der Arbeitslosenzahlen und einem bis 
zum Beginn der Pandemie gesunkenen Anteil 
an Bezieher(inne)n von Mindestsicherungs-
leistungen lagen die Armutsrisikoquoten 
unabhängig von der Datenquelle relativ sta-
bil über den Zeitverlauf zwischen 15 und 16,5 
Prozent (2015 bis 2019). Die Einkommens- 

Kinderbetreuung im  
Vorschul- und Grundschul- 
alter wirkt sich präventiv auf 
Armut aus.

Bild DCV/Harald Oppitz
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lauf verfestigt. Die Wahrscheinlichkeit, auch in der 
nächsten Fünfjahresperiode noch der sozialen Lage 
„Armut“ anzugehören, liegt bei heute armen Menschen 
bei 70 Prozent, in den 1980er-Jahren waren es nur 40 
Prozent. Diese Entwicklung geht mit dem leichten 
Anstieg der Niedrigeinkommensquote und vor allem 
einer Verfestigung und Konzentration von Langzeitar-
beitslosigkeit einher. Der Bericht zeigt erschreckend, 
wie hoch der Anteil der Kinder aus Armutslagen ist, die 
sich auch im jungen Erwachsenenalter wieder in dieser 
sozialen Lage befinden. 

II.
In den Bericht aufgenommen wurden erste For-
schungsergebnisse zu den Auswirkungen der Coro-
na-Krise. Die langfristigen Folgen auf die Verteilung 
von Einkommen und Chancen können gegenwärtig 
noch nicht abschließend beurteilt werden. Der Deut-
sche Caritasverband (DCV) teilt aber die Einschätzung 
der Bundesregierung, dass sich die Benachteiligung 
von Menschen mit geringem Einkommen durch die 
Corona-Pandemie generell verschärfen wird, da sie in 
der Regel keine Rücklagen oder finanzielle Spielräume 
haben, die Situation aufzufangen. Aufgebrochen wer-
den muss die Verfestigung benachteiligter materieller 
Lebenslagen durch Maßnahmen zur Integration von 
Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsbeziehen-
den, deren Anteil durch die Corona-Krise noch deut-
lich zugenommen hat. Deutlich stärker in den Blick 
genommen werden muss die Situation von Menschen 
mit geringem Einkommen oberhalb der Grundsiche-
rungsschwelle. Sie befinden sich häufig in prekären 
Lagen und laufen Gefahr, in (sich verfestigende) Armut 
abzurutschen. 

Chancengerechtigkeit muss unabhängig von sozia-
ler, sozioökonomischer und/oder kultureller Herkunft 
hergestellt werden. Dafür sind jetzt gezielte politische 
Anstrengungen notwendig. Erste Erkenntnisse zeigen, 
dass die Corona-Krise Menschen mit Migrationshin-
tergrund besonders betreffen.1 Sofern es sich um Aus-
länder(innen) handelt, kommt erschwerend dazu, dass 
mit fehlendem Einkommen auch das Aufenthaltsrecht 
gefährdet ist. Für eine gelingende Integration kommt 
den Einrichtungen der Daseinsvorsorge eine hohe 
Bedeutung zu. Sichergestellt werden muss, dass auch 
Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität und 
EU-Bürger(innen) Zugang zur Basisversorgung erhal-
ten. Das Thema strukturelle Diskriminierung und 

deren negativen Einfluss auch auf die Verfestigung von 
Armut wird im Bericht kaum aufgegriffen. Die For-
schungslage zum Thema muss verbessert und es müs-
sen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die 
Anerkennung und Partizipation für alle sicherzustellen 
und Diskriminierungsstrukturen in Institutionen und 
Gesellschaft entgegenzuwirken.

Es ist gut, dass im Bericht auch aktuelle Ergebnisse 
der Begleitforschung zur Corona-Krise in Bezug auf die 
Wohnungsnotfallhilfen eingeflossen sind. Menschen 
im Strafvollzug blieben jedoch leider unberücksichtigt. 
Ihre Situation hat sich durch die Kontaktbeschränkun-
gen noch verstärkt, da die Zelleneinschlusszeiten mas-
siv erhöht worden sind und die Besuche von außen, 
insbesondere auch von Familienangehörigen/Kindern, 
nicht möglich waren. Hier braucht es mehr Forschung 
und Sensibilität. 

Deutlich zu wenig beleuchtet der Bericht die Folgen 
von Armut für junge Menschen. Obwohl das Gutach-
ten des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung 
(IAW) und von Gesis – Leibniz-Institut für Sozialwis-
senschaften in Mannheim zu den Auswirkungen der 
Pandemie von einem Rückgang der sozialen Mobilität 
ausgeht und konstatiert, „dass Kinder aus Elternhäu-
sern mit niedrigem sozialem Status infolge der 
Covid-19-Pandemie nicht nur kurzfristig, sondern 
auch in Bezug auf künftige langfristige Ergebnisse 
benachteiligt sein werden“, widmet der Bericht dem 
Thema insgesamt zu wenig Aufmerksamkeit.2 Die 
Copsy-Studie (Corona und Psyche) der Universität 
Hamburg und die Studie des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) „Berufliche Orien-
tierung: Berufs- und Studienwahl“ dokumentieren bei-
de, wie stark sich die Pandemie auf die Lebensqualität 
und die psychische Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen auswirkt. Verstärkt sind Sorgen, Ängste, 
depressive Symptome und psychosomatische Be- 
schwerden zu beobachten. Vor allem betroffen sind 
Kinder aus einkommensarmen Familien.3 

Die JuCo-Studie I (Jugend und Corona) der Univer-
sität Hildesheim, an der über 5000 Jugendliche im Alter 
zwischen 15 und 30 Jahren teilgenommen haben, zeigt 
eindrucksvoll, dass Jugendliche selbst bei guten sozia-
len Beziehungen massive Einsamkeitsgefühle haben.⁴ 
Die Frühjahrsbefragung und auch eine Folgebefragung 
im Winter 2020 zeigen deutlich auf, dass sich durch die 
Pandemie bestehende Schwächen in der Infrastruktur 
massiv auf die Lebensgestaltung junger Menschen aus-

„Der Bericht 
beleuchtet zu  
wenig die Folgen 
von Armut  
für junge  
Menschen“

Zusammenfassung
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auskömmlich abgesicherter kommunaler 
und freier Wohlfahrtspflege sind sozialer 
Ausgleich und sozialer Zusammenhalt nach-
haltig nicht zu sichern.

Abgebaut werden müssen regionale und 
sozialräumliche Unterschiede in der Daseins-
vorsorge, die sich im Ost-West-Vergleich, 
aber auch zwischen strukturschwachen und 
boomenden Regionen zeigen. Notwendig 
sind mehr Ansätze der Armutsbekämpfung, 
die bei strukturellen Benachteiligungen 
ansetzen und individuelle Rechtsansprüche 
und Unterstützungsleistungen ergänzen. 
Bund, Länder und Kommunen müssen hier 
ihre Kräfte bündeln, damit von Armut betrof-
fene Menschen die notwendigen Hilfen 
erhalten. Das ist nicht erst seit Corona not-
wendig, aber vor dem Hintergrund der Pan-
demie dringender denn je. Erforderlich ist in 
der kommenden Legislaturperiode eine bes-
sere Absicherung der sozialen Infrastruktur 
und insbesondere ihrer freien Träger, wie es 
von der Begleitforschung von Claudia Neu, 
Lukas Riedel und Holger Stichnoth⁸ auch 
nahegelegt wird. 

Gruppen macht, ob soziale Daseinsvorsorge-
angebote erreichbar sind oder nicht. 

Zentral für die Überwindung von Armut 
und die Gestaltung von Teilhabe sind gute 
Zugänge zu präventiven Leistungen, zu 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, zu 
Familienförderung, sozialen Einrichtungen 
und Diensten der Gesundheit sowie zur All-
gemeinen Sozial- und Schuldnerberatung für 
alle Menschen in Deutschland. 

Der 6. Armuts- und Reichtumsbericht 
bestätigt diesen Befund, liefert allerdings 
wenig neues Datenmaterial, obwohl gerade 
dieser Aspekt im Vorfeld deutlich angekün-
digt wurde. Eine nachhaltige Strategie der 
Armutsüberwindung muss mehr Aufmerk-
samkeit in der Analyse und mehr Energie in 
der politischen Umsetzung sozialer Infra-
struktur aufbringen. Eine Gestaltung des 
Netzes sozialer Daseinsvorsorge nach Kas-
senlage verschärft die Abwärtsspiralen, 
macht die Postleitzahl zum entscheidenden 
Kriterium von Lebenschancen und zemen-
tiert ungleichwertige Lebensverhältnisse. 
Ohne das Zusammenwirken von finanziell 

wirken. Dies zeigt sich prominent in einem 
Digitalisierungsdefizit, durch das junge Men-
schen in Bildung und Freizeit sehr starke Ein-
schränkungen in ihren Zugängen zu Angebo-
ten erfahren haben.⁵ Zudem beklagten 
Jugendliche, dass bei der Gestaltung der 
Infektionsmaßnahmen über sie entschieden 
wurde und keine Beteiligung bei Aushand-
lungsprozessen stattgefunden hat.⁶ Das zeigt, 
wie dringend Beteiligungsprozesse und Dia-
logformate nötig sind, damit sich junge Men-
schen gesehen und mitgenommen fühlen. 

III.
Armutsprävention und Armutsüberwindung 
sind nicht erfolgreich möglich ohne ein dich-
tes Netz sozialer Infrastrukturangebote. Seit 
der brillanten Analyse des Soziologen Eric 
Klinenberg „Palaces for the People. How 
social infrastructure can help fight inequality, 
polarization and the decline of civic life“⁷ 
warten die Wohlfahrtsverbände in Deutsch-
land auf vergleichbare Studien, die den 
Beweis erbringen, welch großen Unterschied 
es für die Lebensperspektiven vulnerabler 

Aufgaben einer solidarischen und zukunftsgerichteten Politik zur Prävention  
und Bekämpfung von Armut 
Die Bundesregierung zeigt auf, welche Schrit-
te in dieser Legislaturperiode zur Prävention 
und Bekämpfung von Armut eingeschlagen 
wurden, und wo sie noch Handlungsbedarfe 
sieht. In den Blick genommen werden dabei 
sowohl strukturelle Maßnahmen wie auch 
individuelle Rahmenbedingungen zur Ver-
besserung von Teilhabe in einzelnen Berei-
chen für bestimmte Personengruppen. Die 
Befunde des Berichts machen deutlich, dass 
die bisher ergriffenen politischen Maßnah-
men nicht ausreichen. Für ein Aufbrechen der 
verfestigten Armut sind zudem konsistente 
sozial-, arbeitsmarkt-, bildungs-, familien- 
und wohnungspolitische Aktivitäten sowie 
eine gut abgestimmte sozialraumorientierte 
Armutsbekämpfungspolitik notwendig. Ge- 
stärkt und weiterentwickelt werden müssen 

auch die Sozialversicherungssysteme.⁹ Im Fol-
genden werden die vorgeschlagenen Maßnah-
men aus Sicht des DCV bewertet. Dies erfolgt 
mit der Intention, lösungsorientiert zur 
Armutsbekämpfung und Prävention sozialer 
Notlagen beizutragen und befähigende Ansät-
ze zu stärken. 

I. Strukturelle Maßnahmen 
Um Armut in allen Lebensphasen, präziser – 
in allen Lebensverläufen unabhängig von 
Zäsuren und Krisenereignissen – erfolgreich 
entgegenzuwirken und Teilhabe auch in 
schwierigen Lebensverhältnissen sowie 
unabhängig vom sozialen oder kulturellen 
Hintergrund sicherzustellen, bedarf es eines 
funktionierenden Netzes an Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge und sozialen Dienstleis-

tungen. Im Bericht wird zu Recht herausge-
arbeitet, welche Bedeutung die sozialen und 
bildungspolitischen Einrichtungen in 
Deutschland insbesondere in Zeiten der Pan-
demie hatten und haben beziehungsweise 
welche negativen Wirkungen ihr Fehlen ins-
besondere für Menschen mit geringen Ein-
kommen hat. Das Gutachten von Claudia 
Neu, Lukas Riedel und Holger Stichnoth kon-
zentriert sich in der Analyse auf Bildungs- 
und Kinderbetreuungseinrichtungen, sozia-
len Wohnungsbau und das Gesundheitswesen. 
Aufgezeigt wird, dass die stärksten umvertei-
lenden Effekte in der Querschnittbetrachtung 
bei den Bildungseinrichtungen von der 
Sekundarstufe aufwärts und beim sozialen 
Wohnungsbau liegen. Leider fehlt im Bericht 
eine systematische Untersuchung, welchen 
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Beitrag speziell die freie Wohlfahrtspflege als 
eine tragende Säule der sozialen Infrastruktur 
und des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
zur Überwindung von Armut leistet. Es wird 
auch nicht der Versuch unternommen, das 
Zusammenspiel der verschiedenen Angebote 
als Netz sozialer Infrastruktur als Wirkungs-
kette zu beschreiben. Festgestellt wird ledig-
lich, dass Einrichtungen der öffentlichen 
Verwaltung und Wohlfahrtspflege eine wich-
tige Rolle für den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt zu kommt.10 

Vertiefte Analysen zur armutspräventi-
ven und -bekämpfenden Funktion der Ange-
bote sozialer Infrastruktur werden nur punk-
tuell gemacht. Dies ist zum Beispiel bei der 
Kinderbetreuung der Fall, bei der gezeigt 
wird, wie notwendig und wirksam diese 
Unterstützung im Vorschul- und Grund-
schulalter ist. Der Bericht zeigt auch die 
Bedeutung der individuellen Schuldnerbe- 
ratung auf und konstatiert, dass die Zahl der 
von Überschuldung betroffenen Personen 
insbesondere in der Pandemie stark ange-
wachsen ist. Herausgearbeitet wird zudem 
die Bedeutung der Frühen Hilfen für die 
Armutsprävention und -bekämpfung. 
Bereits diese drei Beispiele zeigen die hohe 
Bedeutung von erreichbaren Angeboten 
sozialer Daseinsvorsorge für eine nachhaltig 
wirksame Armutsbekämpfung im Lebens-
verlauf. In allen diesen Bereichen sieht  
die Caritas einen politischen Handlungsbe-
darf. Es gibt weder einen Anspruch für  
alle auf Schuldnerberatung noch sind die 
Frühen Hilfen finanziell hinreichend abge- 
sichert.

Bedauerlicherweise fehlen Feststellungen 
zur Relevanz der durch den Bund geförder-
ten Beratungsstrukturen für Migrant(inn)en, 
die Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer (MBE) und die Jugendmigrati-
onsdienste (JMD). Diese tragen einen wesent-
lichen Anteil daran, dass die negativen Fol-
gen der Pandemie auf Menschen mit 
Migrationshintergrund etwas abgemildert 
wurden und werden auf absehbare Zeit 
unverzichtbar sein.

Jenseits der auf individuelle Notlagen 
zugeschnittenen Unterstützungsangebote ist 
es für Menschen in Armutslebenslagen 
besonders wichtig, wohnortnah Orte für 
Begegnung und Engagement zu haben, an 
denen sie gesellschaftliche Teilhabe verwirk-
lichen können. Festgestellt wird vom Bericht 
zu Recht, dass die Verfügbarkeit gesellschaft-
lich wichtiger Dienstleistungen einen hohen 
Stellenwert für die Lebensqualität und die 
Teilhabe an demokratischen und gesell-
schaftlichen Prozessen hat. Wie schon beim 
5. ARB bestätigt sich, dass die kulturelle und 
politische Teilhabe armer Menschen geringer 
ist und dass das politische Engagement mit 
niedrigem Einkommen sinkt. Bedauerlich, 
dass daraus keine Schlussfolgerungen gezo-
gen und Maßnahmen abgeleitet werden, wie 
beispielsweise Menschen mit Armutserfah-
rung besser an der Erarbeitung von Lösungen 
beteiligt werden können. 

I.1. Dialogprozess zwischen  
Menschen mit Armutserfahrung 
und der Regierung starten
Es ist aus Sicht des DCV unabdingbar, dass 
Menschen, die Armutserfahrungen in ihrem 
Leben gemacht haben, in die Bewertung der 
vorgestellten Fakten einbezogen und für die 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen ange-
fragt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
die Gruppen, die von Armut und von aus-
grenzenden Strukturen besonders betroffen 
sind, wie zum Beispiel Kinder/Jugendliche, 
alleinerziehende Frauen/kinderreiche Fami-
lien, Alleinstehende und Menschen mit 
Migrationshintergrund hinreichend berück-
sichtigt werden. Ihre Einschätzungen sind in 
den Bericht wissenschaftlich auf Basis des 
Sondergutachtens der TH-Köln11 eingeflos-
sen, darauf aufsetzend müssen (aktuell und 
im Lebenslauf) Betroffene jetzt politisch bei 
der Suche nach Lösungen unbedingt selbst zu 
Wort kommen, damit es unter Einbeziehung 
ihrer Perspektiven und Erfahrungen gut 
gelingen kann, einer Verfestigung von Armut 
im Lebenslauf erfolgreich entgegenzutreten. 
Der DCV regt vor diesem Hintergrund einen 

Dialogprozess über die Ergebnisse des veröf-
fentlichten Berichts an zwischen Menschen 
mit Armutserfahrung und der Regierung. Er 
ist gerne bereit, einen solchen Prozess zu 
unterstützen. 

Begonnen werden sollte mit einem Dialog 
mit Jugendlichen in benachteiligten Lebens-
lagen. Die Covid-Pandemie hat gezeigt, wie 
stark sich die Pandemie auf die Lebensquali-
tät und die psychische Gesundheit gerade für 
diese Gruppe auswirkt. Jugendliche in 
benachteiligten Lebenslagen sind von der 
Pandemie besonders betroffen. Sie müssen 
mit ihren Sorgen und Nöten jetzt dringend 
gehört und in Entscheidungsprozesse einge-
bunden werden, damit Maßnahmen nicht an 
ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten vor-
beigeplant werden. 

I.2. Ausbau der sozialen Infra-
struktur für Menschen mit  
Armutserfahrung 
Im Bericht wird formuliert, dass Einrichtun-
gen und Dienste der sozialen Daseinsvorsor-
ge Armut abmildern. Die Auswertung der 
Forschungsliteratur zeigt deutlich, dass Ein-
richtungen der Wohlfahrtspflege von hoher 
Bedeutung insbesondere für Menschen mit 
geringen Einkommen sind: Sie sind wichtige 
Anlaufstellen und bieten gerade für diese 
Menschen maßgebliche Unterstützungsan-
gebote, zum Beispiel im Rahmen der Jugend-
sozialarbeit und der Jugendberufshilfe sowie 
mit der allgemeinen Sozialberatung, der 
Begleitung von Menschen im Grundsiche-
rungsbezug und der Schuldnerberatung. 
Deswegen ist es aus Sicht des DCV dringend 
erforderlich, dass Angebote, die sich insbe-
sondere an Menschen mit geringen Einkom-
men richten, flächendeckend im gesamten 
Bundesgebiet zur Verfügung stehen und 
niedrigschwellig zugänglich sind. 

Von hoher Bedeutung sind quartiersbe-
zogene Ansätze in benachteiligten Sozialräu-
men, die unterschiedliche Angebote und Ins-
titutionen bündeln und miteinander 
verbinden, erforderlich ist eine Verknüpfung 
geöffneter Angebote zu einem Netz sozialer 
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Für zugewanderte Menschen ist ein niedrig-
schwelliger Zugang zu Sprachkursen und  
Beratung elementar.

Bild DCV/Harald Oppitz

Infrastruktur. Der Bericht zeigt, dass die Zahl 
der von Überschuldung betroffenen Perso-
nen stark angewachsen ist und eine Destan-
dardisierung von Verschuldungssituationen 
zu beobachten ist, die individualisierte und 
lebensweltorientierte Schuldnerberatung 
dringend notwendig machen. Deshalb muss 
es einen Rechtsanspruch auf präventive 
Schuldnerberatung geben, damit alle Betrof-
fenen Zugang zu Beratung erhalten. Allge-
meine Sozialberatung, Straffälligenhilfe und 
Suchtberatung müssen ebenfalls bundesweit 
mit einer verlässlichen Finanzierung zur Ver-
fügung stehen. Handlungsbedarf besteht 
auch bei der angemessenen Unterbringung 
von wohnungs- und obdachlosen Menschen 
unabhängig von der Staatsangehörigkeit. 
Zugangshürden zu Angeboten der Daseins-
vorsorge sind zu beseitigen, nicht zuletzt 
durch Sprachmittlung für Menschen mit 
Migrationshintergrund. Die Covid-19-Pan-
demie hat deutlich gezeigt, dass digitale Tools 
in Not- und Krisensituationen unerlässlich 
sind, um vielfältige Hilfe und Beratung anbie-

ten zu können. Für den Ausbau und die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung der IT ist 
eine auskömmliche Finanzierung von 
Online-Beratungsangeboten als Teil einer 
vernetzten „Blended Counseling-Struktur“ 
dringend erforderlich. Die digitale Beratung 
ist in der Refinanzierung der „Face-to 
Face“-Beratung gleichzustellen. 

Für die im Bericht als besonders von 
Armut betroffen dargestellte Gruppe der 
Neuzugewanderten sind Integrationsange-
bote von besonderer Relevanz, damit es  
gar nicht erst zu einer sich verfestigenden 
Armutslebenslage kommt. Dabei geht es 
nicht nur um die Förderung individueller 
Integrationsvoraussetzungen, sondern auch 
um die Akzeptanz von Vielfalt in der Gesell-
schaft. In diesem Zusammenhang sind ein 
vielfältiges Angebot zum Erlernen der deut-
schen Sprache in allen Lebensbereichen 
ebenso wie ein bedarfsgerechtes Beratungs-
angebot von besonderer Bedeutung. Die vom 
Bund geförderten Beratungsstrukturen für 
Migrant(inn)en, die Migrationsberatung für 

erwachsene Zuwanderer (MBE) und die 
Jugendmigrationsdienste (JMD) müssen ent-
sprechend mit ausreichenden Mitteln ausge-
stattet werden.

I.3. Verlässliche Finanzierung der 
Daseinsvorsorge sicherstellen
Der Bericht zeigt auf, dass wirtschaftlich 
schwache Regionen auch eine schlechtere Inf-
rastruktur haben. In ihrer Bedeutung unüber-
sehbar herausgearbeitet werden Differenzen 
zwischen West- und Ostdeutschland, aber 
auch zwischen verschuldeten und gut ausge-
statteten Kommunen und Städten. Die Stär-
kung kleinerer Städte und Gemeinden als 
Ankerpunkt der Daseinsvorsorge in ländli-
chen Räumen wird als zentrale Herausforde-
rung benannt. Eine verlässliche Daseinsvor-
sorge und ein angemessenes, gleichwertiges 
Angebot sozialer Infrastrukturleistungen set-
zen eine auskömmliche Finanzausstattung 
aller Kommunen voraus. Ohne Beachtung 
des Subsidiaritätsprinzips lässt sich das Soli-
daritätserfordernis weniger tragfähig ausge-
stalten. Deshalb muss das Netz der sozialen 
Daseinsvorsorge als essenzieller Bestandteil 
guter und gleichwertiger Lebensverhältnisse 
im Zusammenspiel von Bund, Ländern und 
Gemeinden in Verantwortungsgemeinschaft 
mit der freien Wohlfahrtspflege gestaltet  
werden. 

I.4. Stärkung von Sozialräumen 
und Quartiersarbeit
Armut stigmatisiert Betroffene oft ein Leben 
lang. Sozialraumorientierte Ansätze ermögli-
chen gemeinsam mit anderen Akteuren, die 
Infrastruktur und die soziale Arbeit zu ver-
bessern, um so Menschen in Armut besser zu 
erreichen. Der aktuelle Bericht der Bundesre-
gierung zur ressortübergreifenden Strategie 
„Soziale Stadt – Nachbarschaften stärken, 
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Miteinander im Quartier“ (BT-Dr. 27328, S. 
17) zeigt, dass in den armutspräventiven 
Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt große 
Handlungsbedarfe bestehen. Der 6. Armuts- 
und Reichtumsbericht beleuchtet das Thema 
am Beispiel der Mehrgenerationenhäuser, 
indem er ihre hohe Bedeutung als Begeg-
nungsstätten herausarbeitet. Aus Sicht des 
DCV muss allerdings die Infrastruktur insge-
samt stärker in den Blick genommen werden. 
Es müssen die Strukturen gefördert werden, 
die Engagement, Begegnung, Empowerment 
und Teilhabe ermöglichen und auf einer 
strukturellen Ebene das Zusammenwirken 
unterschiedlicher Akteure von der Stadtent-
wicklung über die Schulen bis zur Sozialbera-
tung stärken. Zu solchen Strukturen gehört 
das Quartiersmanagement, die Gemeinwe-
senarbeit, aber auch Freiwilligen-Zentren/ 
-Agenturen, Jugend-, Familien- und Senio-
renbüros sowie Stadtteilzentren, Dorfmode-
rator(inn)en und Pflegestützpunkte. Förder-
programme müssen so ausgestaltet sein, dass 
die Zivilgesellschaft direkt davon profitieren 
kann, ohne für die Administration einen gro-
ßen Verwaltungsapparat vorhalten zu müs-
sen. Über reine Projektförderung hinaus 
braucht das bürgerschaftliche Engagement 
eine verlässliche langfristig gesicherte Förde-
rung seiner Strukturen, die über ihre Einbe-
ziehung als kommunale Pflichtaufgabe im 
Rahmen der Daseinsvorsorge erreicht wer-
den kann. 

I.5. Neugestaltung der gesetzlichen 
Absicherung sozialer Dienste und 
Einrichtungen für den Pandemie-
fall
Die Bundesregierung verweist zu Recht im 
Bericht auf die hohe Bedeutung der Qualität 
der Einrichtungen der Gesundheitsversor-
gung, Betreuung und Pflege sowie anderer 
öffentlicher Dienstleistungen für die erfolg-
reiche Bewältigung der Pandemie. Eine 
nachhaltige Absicherung der armutspoli-
tisch so wichtigen sozialen Infrastruktur für 
zukünftige Krisen steht jedoch noch aus. 
Notwendig ist es, sowohl Mindereinnahmen 

bei (Teil-)Schließungen als auch Mehraus- 
gaben abzufangen, wenn aufgrund von staat-
lichen Schutzvorgaben ein zusätzlicher Auf-
wand entsteht. Durch ein verfahrensrechtli-
ches Gebot im SGB I sollte ein allgemeiner 
Sicherungsauftrag für alle Sozialgesetzbü-
cher verankert werden. Daneben muss in 
allen einzelnen Sozialgesetzbüchern eine 
Verankerung in den Bereichen erfolgen, in 
denen das Vertragsrecht gestaltet ist. Im SGB 
II und SGB III, in denen überwiegend das 
Vergaberecht Anwendung findet, ist eine 
Zuschussregelung sinnvoll. Eine Absiche-
rung wird auch für das Aufenthaltsrecht 
empfohlen. 

I.6. Höhere Belastung sehr hoher 
Einkommen und Vermögen 
Mit dem 6. Armuts- und Reichtumsbericht 
wird die Datengrundlage zur Reichtums- 
und Vermögensverteilung in Deutschland 
durch die eigens für den Bericht erstellte 
Top-Vermögenden-Stichprobe des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) wesentlich verbessert. Es zeigt sich, 
dass die Ungleichheit der Vermögen im Zeit-
verlauf leicht abnimmt – der Gini-Index der 
Nettovermögensverteilung betrug im Jahr 
2018 0,71 und war damit etwas geringer als 
2008 (Wert 0,75). Vermögensungleichheit 
bleibt damit aber immer noch auf einem 
hohen Niveau. Differenziert wird im Bericht 
herausgearbeitet, dass Erbschaften die 
Ungleichheit der Vermögensverteilung zen-
tral beeinflussen: Ererbte Vermögen machen 
im Schnitt mehr als ein Drittel (rund 35 Pro-
zent) des Gesamtvermögens aus. Wie schon 
im 4. Armuts- und Reichtumsbericht zeigt 
sich erneut, dass Personen, die bereits über 
ein höheres Einkommen und Vermögen ver-
fügen, häufiger und höhere Beträge erben. 
Der Deutsche Caritasverband sieht die 
Gefahr, dass in einer „Gesellschaft der Erben“ 
durch die beschriebene Ungleichverteilung 
von finanziellen Mitteln die Chancen auf 
gesellschaftliche und politische Teilhabe wei-
ter auseinanderdriften, dass Reichtum durch 
die Generationenübertragung zunehmend 

in den Händen von wenigen kumuliert und 
damit der soziale Zusammenhalt ebenso  
wie das Vertrauen in die Leistungsgerechtig-
keit der sozialen Ordnung erodieren. Für 
eine Abwehr dieser Gefahren und einen  
besseren Ausgleich der sozialen Gegensätze 
sind nach Einschätzung des DCV auch Ver-
änderungen im Steuersystem notwendig. 
Sehr hohe Einkommen und Vermögen soll-
ten steuerlich wirkungsvoll belastet werden. 
Dies setzt zuallererst voraus, dass Möglich-
keiten der Steuergestaltung und Steuerver-
meidung begrenzt werden. Darüber hinaus 
sind eine höhere Schenkungs-, Nachlass- 
oder Erbschaftssteuer und die Wiederein-
führung einer Vermögensbesteuerung ge- 
boten.

II. Individuelle Rahmen- 
bedingungen für soziale  
Teilhabe verbessern
Überdurchschnittliche Armutsrisikoquoten 
haben – wie schon in Vorgängerberichten 
ausgewiesen – junge Erwachsene, Alleinle-
bende, Alleinerziehende und Personen mit 
geringer Bildung. Ein großer Teil des Berichts 
befasst sich mit einer vertieften Analyse ein-
zelner Lebenslagen, ohne jedoch im Lebens-
verlauf zu beleuchten, wie und durch welche 
Faktoren sich die Armutssituationen und 
Lebenslagen dieser Risikogruppen verän-
dern. Hier bestehen nach wie vor konzep- 
tionelle Wahrnehmungsdefizite, die in der 
kommenden Berichterstattung aufgegriffen 
werden müssen. 

Zu undifferenziert wird auch die Situation 
von Menschen mit Migrationshintergrund 
behandelt, die ebenfalls zu den Gruppen mit 
einer überdurchschnittlichen Armutsrisiko-
quote gehören. Sie sind an sich eine sehr 
heterogene Gruppe, was sich beispielsweise 
auch in ihrem Status (Freizügigkeitsberechti-
gung, Arbeits- und Bildungsmigrant(inn)en, 
Familienangehörige, Schutzsuchende und 
Schutzberechtigte) zeigt. Diese Unterschiede 
werden im Bericht kaum berücksichtigt und es 
dominieren pauschale Erklärungsansätze, die 
dieser heterogenen Situation nicht gerecht 
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werden. Einzelne Gruppen, wie Menschen in 
der aufenthaltsrechtlichen Illegalität kommen 
im Bericht gar nicht vor, obwohl sie besonders 
armutsgefährdet sind. Bei der Entwicklung 
von Maßnahmen müssen die Auswirkungen 
auf und die Zugänglichkeiten für Auslän-
der(innen) verstärkt in den Blick genommen 
werden. 

Straffällige Menschen finden lediglich an 
einer Stelle Beachtung. Ihre Lebenssituation 
weist häufig viele Schwierigkeiten auf, es gibt 
Schnittstellen zu Wohnungslosenhilfe, Sucht, 
Schuldnerberatung und anderen Feldern. 
Allerdings erhalten die Problemlagen in der 
Kombination mit Haft noch eine weitere spe-
zifische Prägung, die gesondert betrachtet 
werden muss. Seit langem ist bekannt, dass 
die fehlende Renten-Beitragsleistung für 
während der Haft erbrachte Erwerbstätigkeit 
das Altersarmutsrisiko von Menschen deut-
lich erhöht, die im Lebenslauf eine zeitliche 
Haftstrafe abbüßen mussten. Auch hier soll-
ten bundesweit Daten erhoben, vor allem 
aber endlich politische Maßnahmen ergriffen 
werden. Nichthandeln kann in dieser Frage 
mit ungenügenden Erkenntnissen seit Jahren 
nicht mehr entschuldigt werden.

II.1. Gute Arbeit
Der Bericht befasst sich ausführlich mit der 
Arbeitsmarktentwicklung vor und während 
der Pandemie. Herausgearbeitet wird, dass 
die Pandemie die Spaltung auf dem Arbeits-
markt deutlich zwischen Personen mit mitt-
lerem/hohem Bildungsniveau und Menschen 
mit geringeren formalen Qualifikationen ver-
schärft hat. Konstatiert wird die Verfestigung 
der Arbeitslosigkeit und hier insbesondere 
der Langzeitarbeitslosigkeit. Der allgemein 
festgestellte Zusammenhang von Bildung 
und Arbeitslosigkeit zeigt sich allerdings 
nicht in gleicher Weise bei Menschen mit 
Migrationshintergrund. Zu wenig in den 
Blick genommen wird hier bei der Erklärung, 
welche Bedeutung Arbeitsverbote, auslän-
derrechtliche Hürden und statusbezogene 
Einschränkungen beim Zugang zu Arbeit 
sowie zu Fördermaßnahmen haben. Der 

DCV teilt den Befund des Berichts, dass 
Arbeitsmarktintegration der Schlüssel zur 
Bekämpfung und Prävention von Armut ist. 
Er sieht hier in den folgenden Punkten Hand-
lungsbedarf: 

II.1.1. Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit 
durch passgenaue, längerfristige Förderung

SGB-II-Empfänger(innen) sind eine sehr 
heterogene Gruppe. Arbeitsmarktferne Men-
schen mit und ohne Migrationshintergrund 
benötigen deshalb eine einzelfallorientierte, 
passgenaue und arbeitsmarktnahe Förde-
rung. Notwendig ist ein individueller Blick 
auf die Situation jedes Einzelnen bei der Ein-
gliederungsstrategie, weswegen Standard-
maßnahmen und „Textbausteine“ nicht zum 
Einsatz kommen sollten. Menschen, die auf-
grund verschiedener Problemlagen sehr weit 
vom Arbeitsmarkt entfernt sind, sollte 
ermöglicht werden, sich in für sie adäquaten 
Schritten in Richtung gesellschaftliche Teil-
habe zu bewegen. Dringend erforderlich ist 
zur Erreichung dieses Ziels die dauerhafte 
Verankerung längerfristiger Förderinstru-
mente im SGB II, insbesondere die Priorität 
einer begleiteten Berufsausbildung (mit 
einem entsprechend ausgestalten Eingliede-
rungstitel) und die Herstellung der Beschäf-
tigungsfähigkeit als konkretes SGB II-För-
derziel. Niedrigschwellige Angebote als erster 
Schritt mit einem hohen Anteil an Alltags- 
und Berufsorientierung sowie Praxisanteilen 
müssen ausgebaut beziehungsweise neu 
geschaffen werden. 

II.1.2. SGB-II-Eingliederungsprozesse 
kooperativer gestalten, Sanktionsrecht 
reformieren

Mitwirkungsobliegenheiten von Leistungsbe-
rechtigten müssen an ihren individuellen 
Fähigkeiten ansetzen und ihre Lebenssituati-
on berücksichtigen, um aktivierend wirken zu 
können. Die geeigneten Instrumente müssen 
in einem kooperativen Beratungsprozess 
ermittelt werden. Das Sanktionsrecht muss so 
überarbeitet werden, dass unbillige Härten 
vermieden werden. Reformbedarf besteht mit 

Blick auf die Höhe, die Dauer, den Umfang 
und die rechtlichen Informationen. Beendet 
werden müssen die verschärfte Sanktionie-
rung von Jugendlichen und die Kürzung der 
Leistung der Unterkunft, die beide im 
schlimmsten Fall dazu führen, dass Menschen 
aus den Leistungssystemen herausfallen und 
auf der Straße landen. Alle „Pflichten“, die 
ALG-II-Empfänger(inne)n abverlangt wer-
den, müssen sich am Ziel der Integration in 
den Arbeitsmarkt messen lassen. Jugendliche 
brauchen statt verschärfter Sanktionen ver-
lässliche, barrierefreie und vertrauensvolle 
Beratungsangebote, mit denen sie Wege aus 
ihrer prekären Lebenslage und eine bessere 
Unterstützung beim Weg in Ausbildung und 
Beruf finden können. Auch die Erfahrungen 
des Corona-Jahres 2020 mit dem erleichterten 
Zugang zu Grundsicherungsleistungen kön-
nen bei den anstehenden Reformprozessen 
des SGB II positiv genutzt werden. Mit dem 
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung 
des Zweiten Buches Sozialgesetz liegen zentra-
le Lösungsansätze auf dem Tisch, die noch in 
dieser Legislaturperiode umgesetzt werden 
müssen.

II.1.3. Weiterbildung für Langzeitarbeits- 
lose und Geringqualifizierte ausbauen

Die Weiterbildungsförderung konzentriert 
sich gegenwärtig stark auf die Personen, die 
im Arbeitsprozess sind. Eine präventive 
Armutspolitik muss darüber hinaus darauf 
ausgerichtet werden, die Arbeitsmarktchan-
cen derjenigen zu verbessern, die gegenwär-
tig keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. 
Nur so kann der Ausstieg aus Langzeitar-
beitslosigkeit nachhaltig gelingen. Verhin-
dert werden muss zudem der dauerhafte Job-
verlust von Personen, deren Arbeitsplätze 
durch die Digitalisierung umstrukturiert 
werden oder gar wegfallen. Die Corona-Kri-
se hat deutlich gezeigt, dass Freistellung und 
Arbeitslosigkeit insbesondere Menschen 
getroffen haben, die schon vor der Pandemie 
ein geringes Einkommen hatten. Arbeits-
marktförderung muss deshalb gezielt bei 
Geringqualifizierten durch Berufsausbil-
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dung, Weiterbildung und Umschulung ansetzen. Die 
hier bestehenden Förderprogramme müssen langfris-
tig fortgeführt und in den Kapazitäten erweitert wer-
den. Notwendig ist es, insbesondere im SGB II die 
Finanzmittel für Weiterbildung zu erhöhen. Gefördert 
werden muss auch Weiterbildung in Feldern der Digi-
talisierung. Zusätzliche Investitionen in die digitale Inf-
rastruktur, in Qualifizierungen des Lehrpersonals und 
Konzeptentwicklungen sind über das Bestehende und 
in der Pandemie kurzfristig Beschaffte hinaus dringend 
notwendig. Unter den geltenden Rahmenbedingungen 
der Arbeitsförderung ist es den Weiterbildungseinrich-
tungen kaum möglich, finanzielle Mittel für die infra-
strukturelle Ausstattung und die Digitalisierung ihrer 
Angebote zu generieren, weshalb es ein nationales För-
derprogramm braucht. 

II.1.4. Erwerbschancen von Ausländer(inne)n  
verbessern 

Um das Freizügigkeitsrecht zu stärken, müssen die 
Rechte von arbeitssuchenden EU-Bürger(inne)n insbe-
sondere im Hinblick auf den Zugang zu Sozialleistungen 
und Fördermaßnahmen verbessert werden. Auslän-
der(innen), die mit einem Aufenthaltstitel, mit Aufent-
haltsgestattung oder Duldung in Deutschland leben, 
brauchen von Anfang an Zugang zu SGB-II- und 
SGB-III-Leistungen sowie zu Angeboten der Jugendso-
zialarbeit. Der Bundesregierung ist zuzustimmen, dass 
die Verbesserung der Erwerbschancen (auch) bei Men-
schen mit Migrationshintergrund ein Schlüssel für die 
Armutsbekämpfung ist. Insbesondere Neuzugewander-
te benötigen oft längerfristige Fördermaßnahmen im 
SGB II. Die Zielsetzung der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende muss deshalb auch um die Überwin-
dung migrationsspezifischer Hemmnisse ergänzt wer-
den. Berufs- und ausbildungsbegleitende Möglichkeiten 
zur Sprachförderung sind bedarfsdeckend zur Verfü-
gung zu stellen und als Regelleistungen im SGB II und 
III zu verankern. Sehr wichtig ist eine weitere Verbesse-
rung bei den Anerkennungsverfahren von im Ausland 
erworbenen Berufsabschlüssen. Hierfür müssen auch 
informelle und non-formale Kompetenzen zügiger 
geprüft und Teilqualifikationen anerkannt werden. 

II.1.5. Berufliche Integration von Menschen  
mit Behinderung verbessern

Die Bundesregierung konstatiert zu Recht, dass die 
Anstrengungen zur beruflichen Integration von Men-

schen mit Behinderung in Ausbildung und in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt fortgesetzt werden müssen. 
Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
ist es, Menschen mit Behinderung die volle und gleich-
berechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
ermöglichen und die Achtung der ihnen innewohnen-
den Würde zu fördern. Allen Menschen mit Behinde-
rung soll die Möglichkeit offenstehen, durch Arbeit 
persönliche Unabhängigkeit und Selbstbestätigung zu 
erfahren. Arbeitsplätze in Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung müssen so gestaltet werden, dass sie 
den Anforderungen an ein inklusives Arbeitsleben ent-
sprechen. Die Entgeltsystematik in den Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung ist durch die Erhöhung des 
Grundbetrags und damit einer grundlegenden Verän-
derung der Entgelte weiterzuentwickeln. In einem ers-
ten Schritt soll das Arbeitsfördergeld erhöht werden. 
Das Budget für Arbeit ist als uneingeschränkter Rechts-
anspruch auszugestalten, der nicht vom Ermessen der 
Leistungsträger abhängig ist. Das Budget für Ausbil-
dung ist auf Werkstattbeschäftigte auszuweiten und 
auch für Teilqualifikationen zu öffnen. Die Aufgaben 
der Inklusionsämter sind um die Strukturverantwor-
tung für die Integrationsdienste zu erweitern, um die 
Beratung und Vermittlung von Menschen mit Beein-
trächtigungen und mehrfachen Vermittlungshemm-
nissen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu stärken. 
Auch Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
müssen Zugang zu den Dienstleistungen der Integrati-
onsämter erhalten. Schließlich sind die Angebote der 
Tagesförderstätten als Leistungen der Teilhabe am 
Arbeitsleben anzuerkennen, indem das sogenannte 
„Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeits-
leistung“ aus dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
gestrichen wird.

II.1.6 Bürgerschaftliches Engagement als  
besondere Form der Teilhabe anerkennen

Mit dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) hat die Bun-
desregierung im Jahr 2011 die Möglichkeit geschaffen, 
dass sich nicht nur Jüngere, sondern auch Ältere in 
einem gesetzlich geregelten Freiwilligendienst engagie-
ren können. Diese besondere Form bürgerschaftlichen 
Engagements stellt für viele oftmals die letzte Hoffnung 
dar, über einen Freiwilligendienst wieder einen Zugang 
zu potenziellen Arbeitgebern und regulärer Beschäfti-
gung zu finden. Oftmals wird bei der politischen Bewer-
tung jedoch verkannt, dass sich ein gesetzlich geregel-
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Geringverdiener oder Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen 
müssen vom Staat stärker berücksichtigt werden.

Bild Adobe Stock/Drazen

ter Freiwilligendienst strikt am Grundsatz 
der Arbeitsmarktneutralität orientiert. Er 
kann aber Menschen ohne hinreichende Per-
spektive am ersten Arbeitsmarkt, die ihre 
Chance auf berufliche und damit auch gesell-
schaftliche Teilhabe über einen BFD nutzen 
möchten, unterstützen. »

II.2. Verlässliche, flexible und zu- 
kunftsfähige Lohnersatzleistungen 
und Mindestsicherungssysteme
Sozialtransfers haben in Deutschland nach 
wie vor eine hohe Bedeutung zur Verringe-
rung von Armut. Sie reduzieren laut Bericht 
das Armutsrisiko um rund ein Drittel. In der 
Corona-Krise hat die Bundesregierung sozi-
alstaatliche Eingriffe vorgenommen und mit 
der Verbesserung der Leistungen des Kurzar-
beitergeldes, dem vereinfachten Zugang zu 
Grundsicherungsleistungen und Einmalzu-
lagen für Grundsicherungsempfänger(inne)
n sowie für Menschen im Asylbewerberleis-
tungsgesetz dazu beigetragen, dass sich die 
materielle Situation für viele der besonders 
hart von der Krise Betroffenen verbessert hat. 
Ausländer(innen), die aufgrund ihres Status 
von Sozialleistungen ausgeschlossen sind, 
konnten davon aber nicht profitieren.   Nicht 
nachhaltig angegangen wurde in dieser Legis-
laturperiode eine Veränderung des Berech-
nungsverfahrens bei den Grundsicherungs-
leistungen und den Asylbewerberleistungen. 
Das Gutachten der TH Köln zeigt grundle-
genden Handlungsbedarf bei den Grundsi-
cherungssystemen, wenn Befragte angeben, 
dass sie unvorhersehbare Sonderausgaben 
nicht bewältigen können.

II.2.1. Grundsicherung bedarfsgerecht  
ausgestalten

Nicht in den Blick nimmt der Bericht die 
Höhe des Regelbedarfs, obwohl dieser nach 
Berechnungen aller Wohlfahrtsverbände 
deutlich zu niedrig angesetzt ist. Er muss 
nicht nur vor dem Hintergrund der Coro-
na-Krise in der Höhe überprüft, sondern 
grundsätzlich so berechnet werden, dass er 
nicht zu stark vom Lebensstandard der gesell-

schaftlichen Mitte abgekoppelt ist. Haushalte 
von sogenannten verdeckten Armen sind aus 
der Referenzgruppe herauszurechnen. Der 
Anteil für Strom muss bedarfsdeckend sein. 
Mehrbedarfe für die dezentrale Warmwas-
serbereitung müssen erhöht werden. Gleich-
zeitig dürfen Erhöhungen der Regelsätze 
nicht zu neuen ausländerrechtlichen Hürden 
führen, indem der Nachweis der eigenständi-
gen Lebensunterhaltssicherung durch ent-
sprechend erhöhte Mindesteinkommenssät-
ze erschwert wird. 

II.2.2. Kosten der Unterkunft in der 
Grundsicherung müssen angemessen sein

Handlungsbedarf sieht der DCV auch im 
Bereich der Kosten der Unterkunft, die im 
Bericht nicht erwähnt werden. Hier müssen 
bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für 
die Bestimmung der Angemessenheit der 
Kosten für Unterkunft und Heizung geschaf-

fen werden, um für mehr Rechtssicherheit zu 
sorgen. Zentrales Kriterium hierbei ist die 
tatsächliche Verfügbarkeit von Wohnraum. 
Die Regelungen müssen so ausgestaltet sein, 
dass regionale Unterschiede sich sinnvoll 
abbilden lassen und die Angemessenheits-
grenzen bis zu ihrer Neuerhebung zeitnah 
dynamisiert werden. 

II.2.3. Geringverdiener(innen) stärker  
in den Blick nehmen
In der Pandemie hat sich gezeigt, dass bei der 
Förderung häufig Personen mit geringen Ein-
kommen leicht oberhalb der Grundsicherung 
vergessen wurden. Das war beim Corona-Bo-
nus der Fall, bei der Sicherstellung der digita-
len Ausstattung von Schüler(inne)n, aber auch 
bei der kostenlosen Maskenabgabe und bei 
Schnelltests. Dies wird im Bericht aus Sicht der 
Caritas nicht hinreichend beleuchtet. Ein Weg 
wäre hier, die Leistungsberechtigten von 
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Familien brauchen eine 
unterstützende Infrastruk-

tur wie Ganztagsbetreuung, 
Lernangebote oder Anlauf-
stellen in Stadtteilzentren.
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systematisch mitzudenken.

II.2.4. Materielle Situation von Schutz- 
suchenden und Geduldeten sichern

Die Caritas ist der Auffassung, dass die materielle  
Situation von Schutzsuchenden im Bericht nicht genug 
aufgegriffen wird. Sie fordert unverändert die Abschaf-
fung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG),  
das für Asylbewerber(innen), Geduldete, ausreise-
pflichtige Ausländer(innen) und Menschen mit 
bestimmten humanitären Aufenthaltstiteln gilt. Men-
schen, die derzeit nur nach AsylbLG leistungsberech-
tigt sind, sind in das allgemeine Sozialleistungssystem 
einzubeziehen. Residenzpflicht und Wohnsitzauflagen 
sind aufzuheben oder zumindest zu lockern und 
Arbeitsverbote abzuschaffen oder wenigstens generell 
zu befristen.

II.2.5. Plattformen regulieren – Cloud Work  
sozialversichert ausgestalten

Die Corona-Krise hat vielen Gig- und Cloudworkern 
gezeigt, welche harten Folgen die mangelnde soziale 
Sicherung hat. Die vielfältigen neuen Arbeitsformen, 
die über digitale Plattformen organisiert werden, ste-
hen außerhalb der Sozialversicherungssysteme. Diese 
neue Form der Armut wird im Bericht nicht in den 
Blick genommen. Die Rechte der Erwerbstätigen und 
die Pflichten der Auftraggeber müssen sich auch im 
digitalen Arbeitsleben durchsetzen lassen. Sozialversi-
cherungspflicht von Cloud Work aller Art ist unab-
dingbar zu etablieren, um neue Lebensrisiken, insbe-
sondere Altersarmut, zu begrenzen. Mit den neuen 
prekären Erwerbsformen an der Grenze zur Selbststän-
digkeit, die – soweit sie sich über digitale Plattformen 
vollziehen – unter dem Begriff Cloud Work zusam-
mengefasst werden, richtet sich der Blick noch einmal 
auf die Sozialversicherung der Selbstständigen insge-
samt. Eine Unterscheidung der Sozialversicherungs-
pflicht nach Erwerbsstatus erscheint in der Arbeitswelt 
4.0, in der in Erwerbsverläufen abhängige und selbst-
ständige Erwerbstätigkeit synchron und asynchron 
kombiniert werden, immer weniger zielführend. Eine 
Weiterentwicklung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zu einer Erwerbstätigenversicherung, eine allge-
meine Beitragspflicht in der Renten- und Arbeitslosen-
versicherung, muss in der nächsten Legislaturperiode 
endlich kommen.

II.3. Familien 
Das Armutsrisiko von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland ist immer noch sehr hoch. Die Mikro-
zensus- und die Daten des sozioökonomischen Panels 
(SOEP) zeigen, dass jedes fünfte Kind unter 18 Jahren 
ein Armutsrisiko aufweist. Sozialtransfers wirken zwar 
und tragen deutlich zur Senkung des Armutsrisikos bei. 
Insbesondere familienpolitische Leistungen wie der 
Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss und das Wohn-
geld weisen ein positives Kosten-Nutzen-Verhältnis 
auf. Dennoch muss konstatiert werden, dass das Leis-
tungssystem sehr komplex ist und dass die Leistungen 
nicht allen Familien zugutekommen, zum Beispiel 
wegen Unkenntnis, hohen Aufwandes, Scham, oder 
auch abhängig vom ausländerrechtlichen Status. Trotz 
Reformen bei einzelnen Transferleistungen wie zum 
Beispiel dem Kinderzuschlag oder den Bildungs- und 
Teilhabeleistungen durch das Starke-Familien-Gesetz 
2019/2020, durch das einige Systemfehler behoben 
wurden, bestehen weiterhin Schnittstellenprobleme, 
die aufgrund unterschiedlicher Anrechnungs- und 
Einkommenslogiken der verschiedenen Leistungssys-
teme zu Unsicherheiten bei den Familien führen und 
zur Folge haben, dass Leistungen nicht oder nur verzö-
gert bei ihnen ankommen. Auch die Verbesserungen 
bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen, die zu einer 
erleichterten Inanspruchnahme führen sollten, haben 
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ihr Ziel nur bedingt erreicht. Gerade Alleinerziehende 
profitieren oftmals nicht hinreichend von den verschie-
denen Leistungen angesichts der Schnittstellenproble-
me. Zudem bewirken gesetzliche Ausschlüsse zum Bei-
spiel für bestimmte Gruppen von EU-Bürger(inne)n 
und andere Ausländer(inne)n, dass die Leistungen 
nicht allen Familien zugutekommen. Insofern erstaunt 
es nicht, dass im Bericht das Bekanntheitsproblem 
sowie die nicht hinreichende Inanspruchnahme vieler 
familienpolitischer Leistungen problematisiert wird.  
Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang das 
Online-Zugangsgesetz hier zu einer Verbesserung 
führt, weil Menschen mit geringen Einkommen teil-
weise auch schlechteren Zugang zu digitalen Endgerä-
ten haben. Zudem macht der digitalisierte Zugang zu 
Leistungen das komplexe System insgesamt nicht über-
sichtlicher. 

Zur Sicherung des Existenzminimums von Kin-
dern und Jugendlichen und zur Stärkung von Famili-
en in Belastungslagen braucht es nach Auffassung des 
DCV eine strategische Verknüpfung der Finanztrans-
fers mit den Realtransfers/Infrastrukturangeboten für 
Familien: 

II.3.1. Existenzsicherung von Kindern und Jugend- 
lichen durch eine neue gebündelte monetäre  
Leistung (Kindergrundsicherung) gewährleisten

Grundlage einer besseren monetären Leistung ist die 
Ermittlung einer Teilhabe gewährleistenden Existenz-
sicherung für Kinder und Jugendliche. Dazu bedarf es 
einer einheitlichen, transparenten, konsequent sach- 
und realitätsgerechten Ermittlung und Umsetzung des 
kindlichen Existenzminimums unter Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen mit Blick auf das, was für 
ein gutes Aufwachsen notwendig ist. Der DCV sieht die 
Bündelung (und die damit verbundene teilweise Erset-
zung) bestehender Leistungen für Kinder als eine wei-
tere erfolgversprechende Stellschraube. Dadurch kön-
nen Schnittstellenprobleme und damit widersprüchliche 
An- und Verrechnungen einzelner Leistungen beseitigt 
werden. Hierzu ist es sinnvoll, bestehende monetäre 
Leistungen, zum Beispiel die Regelbedarfe und etwaige 
Mehrbedarfe für Kinder und Jugendliche nach dem 
SGB II/XII, den Kinderzuschlag nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz (BKGG) sowie Leistungen für Bildung 
und Teilhabe, soweit sie pauschalierbar sind, durch 
eine gebündelte neue Leistung zu ersetzen. Der DCV 
ist darüber hinaus der Auffassung, dass auch die Kos-

ten der Unterkunft als wesentlicher Bestandteil des 
kindlichen Existenzminimums in der neuen Leistung 
berücksichtigt werden sollten und schlägt daher eine 
Pauschale vor, die entweder aus dem Existenzmini-
mumbericht der Bundesregierung als Bundesdurch-
schnittskosten für den kindlichen Wohnbedarf ent-
nommen oder alternativ auf regionaler Ebene ermittelt 
und festgelegt werden könnte. Darüber hinausgehende 
Kosten des Kindes könnten über den Grundsiche-
rungsanspruch der Eltern – und dort über die regional 
bestimmten Kosten der Unterkunft – abgedeckt wer-
den. Von der neuen Leistung müssen auch alle auslän-
dischen Kinder mit legalem, gestatteten oder gedulde-
tem Aufenthalt profitieren können. Gleichzeitig dürfen 
die Änderungen mit Blick auf den Nachweis der eigen-
ständigen Lebensunterhaltssicherung nicht zu neuen 
ausländerrechtlichen Hürden führen. 

II.3.2. Existenzsicherung von Kindern getrennt- 
lebender Eltern sicherstellen

Wie schon frühere Berichte, zeigt auch der 6. Armuts- 
und Reichtumsbericht erneut das hohe Armutsrisiko 
von Kindern getrenntlebender Eltern. Für die verläss-
liche Existenzsicherung von Kindern, die sich (abwech-
selnd) bei getrenntlebenden Eltern in zwei Haushalten 
aufhalten, soll nach Auffassung des DCV in geeigneter 
Weise ein umgangsbedingter Mehrbedarf berücksich-
tigt werden. Es wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass von den Eltern insgesamt mehr finanzielle Mittel 
benötigt werden, um die Aufwendungen für den Auf-
enthalt im zweiten Haushalt, etwa für Möbel, Bettwä-
sche oder Spielzeug zu decken.

II.3.3. Infrastruktur für Familien verbessern

Flächendeckend muss in Deutschland eine gut ausge-
baute Infrastruktur vorhanden sein, die einkommens-
arme und belastete Familien wirksam unterstützt. Dies 
beginnt zum Beispiel bei der Beratung durch Lotsen-
dienste – frühe Hilfen/Babylots(inn)en – in allen 
Geburtskliniken und geht über den Ausbau der Ganz-
tagsschule mit einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung bis hin zu einer bedarfsgerechten Planung und 
Sicherstellung von Beratungsangeboten für Familien in 
allen Lebensbereichen. Familien benötigen bedarfsge-
rechte Unterstützung wie zum Beispiel durch Kitas mit 
längeren Öffnungszeiten, Ganztagsschulangebote, 
Stadtteilzentren, Mehrgenerationenhäuser und Lern- 
und Betreuungsangebote während der Ferienzeiten. 
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Auch die spezifischen Bedarfe von Familien 
mit Migrationshintergrund müssen durch 
entsprechende Angebote berücksichtigt wer-
den. 

II.3.4. Gute frühkindliche Bildung,  
Betreuung und Erziehung sicherstellen

Kindertageseinrichtungen sind für über 90 
Prozent der Kinder die erste außerfamiliäre 
Bildungsinstitution. Der Zugang zu Kinder-
tageseinrichtungen ist wichtig für die Bil-
dungsbiografie, jedoch immer noch nicht flä-
chendeckend für alle Kinder gewährleistet. 
Mancherorts fehlen Plätze und auch eine 
bedarfsgerechte (Personal-)Ausstattung ins-
besondere für Kitas, die in Brennpunkten lie-
gen und besondere Integrations-Aufgaben zu 
bewältigen haben. Um gleichwertige Bil-
dungschancen und Lebensverhältnisse zu 
befördern, müssen Kitas noch stärker an den 
Bedarfen der Kinder und Familien im jewei-
ligen Sozialraum ausgerichtet, ausgestattet 
und nachhaltig finanziert werden. Das 
Gute-Kita-Gesetz und die Investitionspro-
gramme des Bundes, auch für den Ausbau 
von Betreuungsplätzen für Kinder im Grund-
schulalter, zeigen gute Erfolge, müssen aber 
im Hinblick auf die Implementierung von 
Qualitätsstandards fortgeschrieben werden. 
Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
sollte als ein Anspruch auf ein Angebot von 
Erziehung, Bildung und Betreuung im Rah-
men des SGB VIII verankert werden und 
über einen reinen Betreuungsanspruch hin-
ausgehend die positive Entwicklung der Kin-
der mit einem umfassenden Bildungs- und 
Teilhabeverständnis fördern. Angebote und 
Einrichtungsformen müssen am Wohlerge-
hen der Kinder, an ihren individuellen Ent-
wicklungsbedürfnissen und Lebenslagen aus-
gerichtet sein und ihre Eltern einbeziehen. 
Notwendig ist eine Kooperation zwischen 
Schule und Kinder- und Jugendhilfe sowie 
ein gemeinsames, sozialräumlich orientiertes 
und inklusives pädagogisches Betreuungs-
konzept. Beseitigt werden müssen Zugangs-
barrieren aus ausländerrechtlichen Gründen. 
Bisher haben Asylsuchende und Geduldete 

nur einen beschränkten und Menschen in der 
ausländerrechtlichen Illegalität keinen regu-
lären Zugang zur Kita. 

II.3.5. Vereinbarkeit mit Familie, Pflege 
und Beruf fördern

Sorgearbeit als Grundlage unseres Zusam-
menlebens ist zwischen Frauen und Männern 
ungleich verteilt. Die Erwerbstätigkeit der 
Mütter sinkt mit steigender Kinderzahl. Ziel 
muss es sein, die geschlechtergerechte Vertei-
lung von Erwerbs- und Sorgearbeit zu för-
dern. Benachteiligungen durch strukturelle, 
gesetzliche und betriebliche Rahmenbedin-
gungen müssen abgebaut, die Bewertung von 
Arbeit in „typischen Frauenberufen“ beendet 
sowie unzureichende Betreuungsangebote 
für Kinder und Pflegebedürftige abgeschafft 
werden.  Die gelingende Integration von  
Sorge- und Erwerbsarbeit in Lebensverläufen 
muss unabhängig vom Geschlecht ermög-
licht werden.

II.3.6. Inklusives SGB VIII umsetzen

Für junge Menschen mit Behinderung sind 
nach der aktuellen Rechtslage unterschied- 
liche Leistungssysteme zuständig. Die Auf- 
teilung der Zuständigkeiten für junge Men-
schen mit Behinderung auf die Sozial- bezie-
hungsweise Eingliederungshilfe (SGB XII/
SGB IX) und die Kinder- und Jugendhilfe im 
SGB VIII führt in der Praxis zu Definitions- 
und Abgrenzungsproblemen. Hieraus entste-
hen Zuständigkeitskonflikte, Verwaltungs-
aufwand und Schwierigkeiten bei der 
Gewährung und Erbringung von Leistungen 
für junge Menschen und ihre Familien. Die 
Kinder- und Jugendhilfe muss in Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention sowie 
der UN-Kinderrechtskonvention sicherstel-
len, dass allen Kindern, Jugendlichen und 
jungen Menschen sowie ihren Eltern und 
anderen Sorgeberechtigten verlässliche 
Zugänge zu bedarfsgerechten Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliede-
rungshilfe gewährt werden. Dazu braucht es 
ein inklusiv ausgerichtetes Kinder- und 
Jugendhilferecht unter dem Dach des SGB 

VIII. Mit dem Gesetz zur Stärkung von Kin-
dern und Jugendlichen ist zwischenzeitlich 
eine Reform der Kinder- und Jugendhilfe ein-
geleitet. Für die Etablierung einer wirklich 
inklusiv ausgerichteten Kinder- und Jugend-
hilfe, die substanzielle Vorteile für die Betrof-
fenen bringt, muss jedoch der leistungsbe-
rechtigte Personenkreis ausgeweitet sowie 
Art und der Umfang der Leistungen modifi-
ziert und die Kostenbeteiligung angepasst 
werden. Ziel der Neuregelung muss eine Ver-
besserung der Situation von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung und ihren 
Familien sein. Eine große Rolle spielen hier-
bei künftig auch die Verfahrenslots(inn)en, 
deren flächendeckender Einsatz deutlich frü-
her implementiert werden sollte, als zum im 
Gesetz vorgesehen Datum Januar 2024.

II.4. Jugendliche 
Jugendliche sind in Deutschland besonders 
stark von Armut betroffen. Die Lebenslagen-
untersuchung macht deutlich, welche Präge-
kraft das Aufwachsen in Armut hat. Ein 
hoher Anteil der Kinder befindet sich auch 
im jungen Erwachsenenalter in dieser sozia-
len Lage. In Kindheit und Jugend spielt die 
Abhängigkeit von Elternhaus und sozialem 
Umfeld eine besonders große Rolle: Beide 
bestimmen maßgeblich das Bildungsniveau 
und nehmen damit auch erheblichen Einfluss 
auf den schulischen und beruflichen Werde-
gang. Wenngleich sich die Aufstiegsmöglich-
keiten vom niedrigsten zum mittleren Bil-
dungsstatus im Zeitablauf verbessert haben 
und das intergenerationale Verharren in 
unteren Statuspositionen zurückgeht, sind 
trotz steigender Ausgaben im Bildungsbe-
reich Aufstiege vom niedrigsten zum höchs-
ten Bildungsstatus weiterhin eher selten. Der 
Aufstieg aus unteren Positionen in der Gesell-
schaft wird durch ein geringes Bildungsni-
veau und einen fehlenden Berufsabschluss, 
geringen Beschäftigungsumfang oder 
Arbeitslosigkeit sowie die alleinige Erzie-
hungsverantwortung für Kinder erschwert. 
Trotz eines theoretisch durchlässigen Bil-
dungssystems bestimmt der Status der Eltern 
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bei Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit weiter-
hin sehr stark die Aufstiegschancen. Heterogener ist die 
Situation bei Menschen mit Migrationshintergrund, 
wobei der Bericht leider versäumt, hier differenzierter 
die Situation nach dem ausländerrechtlichen Status 
aufzuschlüsseln und Zahlenmaterial zur Verfügung zu 
stellen. Da der niedrigere Bildungsstand regelmäßig als 
Begründung für einen schlechteren Zugang von Men-
schen mit Migrationshintergrund zum Arbeitsmarkt 
herangezogen wird, müsste hier dringend mehr empi-
rische Forschung betrieben werden. 

Jugendliche werden durch die Corona-Krise in 
einer biografischen Übergangssituation hart getroffen. 
Distanz-Lernen, Kontaktverbote und Abstandsgebot 
haben zur Folge, dass sie als Bezugssystem auf den eige-
nen Haushalt – in der Regel die Herkunftsfamilie – 
zurückgeworfen sind. Der zentrale Schlüssel für umfas-
sende Teilhabe im Lebenslauf ist Bildung. Hier sieht der 
DCV den größten Handlungsbedarf: 

II.4.1. Chancengerechtigkeit in der Schule herstellen

Damit Ungleichheit im Bildungswesen durchbrochen 
werden kann, brauchen alle jungen Menschen aus ein-
kommensarmen Haushalten bei Bedarf Zugang zu 
Lernförderung. Hier sind in erster Linie die Schulen in 
der Verantwortung, denn es geht nicht um vereinzelte 
individuelle Defizite, sondern um Lernrückstände, die 
auf systemischen Problemlagen basieren. Ziel muss es 
sein, dass eine vertiefte Begleitung beim Lernen und 
Unterstützung junger Menschen mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen von den Schulen selbst ermöglicht 
wird. Der Unterricht muss so gestaltet sein, dass junge 
Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
dort Lernerfolge erzielen können. Hierfür soll auch 
eigens das Bund-Länder-Programm „Schule macht 
stark!“ Erkenntnisse bringen. 

Nicht alle jungen Menschen konnten in der Coro-
na-Pandemie von den Schulen hinreichend erreicht 
werden und vom Online-Unterricht ausreichend pro-
fitieren. Entsprechend ist es zu Lernlücken gekommen. 
Mittels des Corona-„Aufholpaketes“ der Regierung 
wird in großem Umfang vor allem auf Nachhilfe 
gesetzt. Dieser Ansatz greift zu kurz. Die Belastungen 
der Pandemie dürfen nicht auf schulische Lernlücken 
reduziert werden. In den Blick genommen werden 
müssen auch die Nebeneffekte von Schulschließungen 
und die Folgen der massiven Einschränkungen im 
Sozialleben von Kindern und Jugendlichen. Es geht 

jetzt um das (Wieder-)Ankommen im Alltag – um die 
Wiederaufnahme des schulischen und des außerschu-
lischen Lebens. Die Motivation für den Wiederan-
schluss und die Aufarbeitung von Isolation sowie gege-
benenfalls die Bearbeitung von (Konzentrations-)
Schwierigkeiten, Ängsten und psychischen sowie kör-
perlichen Belastungen stehen an. Hierfür ist sowohl 
eine systematische Kooperation zwischen Jugendhilfe 
und Schulsystem notwendig als auch ein systemati-
scher Ausbau und die nachhaltige Absicherung von 
Schulsozialarbeit in Kooperation mit den Ländern. 
Dringend notwendig ist auch die Stärkung von aufsu-
chender Jugendsozialarbeit, die zum Beispiel junge 
Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung und 
Beruf eng begleitet. Mehr denn je ist insgesamt auf kon-
zeptionelle Arbeit in den Bildungsstrukturen hinzuwir-
ken mit dem Ziel, ein qualitativ hochwertiges inklusi-
ves Bildungs- und Ausbildungssystem zu realisieren. 

II.4.2. Jugendsozialarbeit stärken und ausbauen – 
rechtliche Verankerung der Schulsozialarbeit 

Im Bereich der sozialen Infrastruktur ist es wichtig, flä-
chendeckend niedrigschwellige Angebote der Jugend-
sozialarbeit vorzuhalten, etwa Beratungsstellen und 
sozialpädagogische Begleit- sowie Unterstützungsan-
gebote am Übergang von der Schule in den Beruf. Die 
Kommunen müssen hier stärker ihrem gesetzlichen 
Auftrag nachkommen. Angebote der Jugendsozialar-
beit sind zwingend in die Jugendhilfeplanung jeder 
Kommune aufzunehmen und zu finanzieren.

Der DCV begrüßt, dass im Zuge der SGB-VIII-Re-
form auch die Schulsozialarbeit als eigenständige Norm 
in einen neuen §13 (a) SGB VIII aufgenommen wurde. 
Die Corona-Pandemie hat nochmals aufgezeigt, dass die 
Zusammenarbeit von Lehrer(inne)n und Sozialpädago-
g(inn)en in Schulen gestärkt werden muss, um den viel-
fältigen Bedarfen junger Menschen auch jenseits der 
schulischen Bildung gerecht zu werden. Zu erwarten ist, 
dass auch die Zahl schulabsenter junger Menschen 
sowie die Zahl der Schulabbrecher(innen) im Zuge der 
Corona-Krise zunehmen wird. Schulsozialarbeit leistet 
hier einen wichtigen präventiven Beitrag, junge Men-
schen in ihrer individuellen, sozialen und schulischen 
Entwicklung zu fördern und Bildungsbenachteiligung 
zu vermeiden, Eltern bei der Erziehung zu beraten, bei 
Konflikten in der Gruppe und im Einzelfall zu helfen 
und das Zusammenleben in der Schule mitzugestalten. 
Trotz der neuen bundesgesetzlichen Verankerung von 
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Schulsozialarbeit liegt die Ausgestaltung und Ansied-
lung des Feldes in der Verantwortung der Bundesländer. 
Der DCV betont, dass es von zentraler Bedeutung ist, auf 
die Trägerschaft der Kinder- und Jugendhilfe zu setzen. 
Hiermit wird die Eigenständigkeit der Schulsozialarbeit 
gewahrt, sie agiert entsprechend der Prinzipien und 
Aufträge der Jugendhilfe im Sinne des Kindeswohls und 
wird nicht zur Vermittlung von Lehrinhalten eingesetzt. 
Gleichzeitig ist der gleichberechtigte Einbezug der 
Schulsozialarbeit in das multiprofessionelle Team der 
Schule/des Ganztags und die Mitarbeit der Profession 
am pädagogischen Konzept/Leitbild der Schulen emi-
nent wichtig.

Darüber hinaus sind niedrigschwellige und auch 
aufsuchende Angebote der Jugendsozialarbeit für jun-
ge Menschen stark auszubauen, die aus dem Hilfesys-
tem herauszufallen drohen oder bereits herausgefallen 
sind. Um diese Menschen zu erreichen, muss eine ver-
lässliche sozialpädagogische Begleitung und Beratung 
durch die aufsuchende und mobile Jugendsozialarbeit 
sichergestellt werden. Die fachlichen Prinzipien Frei-
willigkeit, Partizipation und Selbstwirksamkeit müssen 
dabei handlungsleitend sein. 

Jungen Menschen soll während der Teilnahme an 
schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahmen 
und bei der beruflichen Eingliederung sowie zur 
Abwehr von Obdachlosigkeit und Benachteiligung 
Unterkunft im sozialpädagogisch begleiteten Jugend-
wohnen angeboten werden. Damit dieses inklusive 
Angebot gestärkt und besser zugänglich wird, sollte 
sozialpädagogisch begleitetes Jugendwohnen als 
Pflichtleistung in § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit) 
aufgenommen werden.

II.4.3. Zugang zur Digitalausstattung in Schulen 
für alle Schüler(innen) sicherstellen

Schulen müssen in die Lage versetzt werden, allen Kin-
dern und Jugendlichen – unabhängig vom Einkommen 
und vom ausländerrechtlichen Status – Zugang zu digi-
talen Endgeräten und zum Netz/WLAN/mobiles Netz 
zu verschaffen. Der DCV fordert zur Sicherung der 
digitalen Teilhabe für Kinder von Niedrigeinkom-
mensbezieher(innen) eine Regelung im Bildungs- und 
Teilhabepaket (BuT), damit auch Kinder im Bezug von 
SGB XII, von AsylbLG, Wohngeld und Kinderzuschlag 
digitale Endgeräte und Zubehör erhalten, soweit Schu-
len dazu im Einzelfall nicht in der Lage sind. Die Digi-
talausstattung der Schulen und die Digitalkompetenz 

der Lehrer(innen) muss gefördert und unterstützt wer-
den, damit sie auf die unterschiedlichen Bedarfe und 
Bedürfnisse der Schüler(innen) eingehen können. 
Netzkapazitäten, Software, technischer Support und 
Kompetenzen sind entscheidend, damit digitale Teil-
habe gewährleistet ist und Chancengerechtigkeit wir-
kungsvoll erreicht werden kann. Neben der Digitalaus-
stattung der Schulen und der Digitalkompetenz der 
Lehrer(innen) muss auch die Kinder- und Jugendhilfe 
in den Blick genommen werden, wie vom Bundesju-
gendkuratorium zu Recht gefordert. 

II.4.4. Besseren Zugang zum Bildungssystem für 
Menschen mit Migrationshintergrund schaffen

Bildung ist ein Menschenrecht. Der Zugang muss des-
halb unabhängig vom ausländerrechtlichen Status 
erfolgen. Altersgrenzen beim Zugang zur schulischen 
Bildung müssen so gestaltet sein, dass auch Migration 
im Lebenslauf berücksichtigt wird. Bei entsprechen-
dem Bedarf müssen Angebote der Sprachbildung und 
Deutschförderung zur Verfügung stehen mit dem Ziel 
einer durchgehenden Unterstützung, die von der früh-
kindlichen Bildung über die Schule bis hin zur berufli-
chen Bildung reichen. Für Kinder in aufenthaltsrecht-
licher Illegalität muss der Zugang zur Schule angstfrei 
garantiert werden. Die Anerkennung von im Ausland 
erworbenen Bildungsabschlüssen muss zügig erfolgen, 
damit die (jungen) Menschen weitere (Ausbildungs-)
Schritte angehen können. Modulare Angebote können 
zudem den Erwerb fehlender Qualifikationselemente 
unterstützen. Nicht anerkannte (Schul-)Abschlüsse 
sollten schnellstmöglich nachgeholt werden können.

II.4.5. Bildungssystem inklusiv gestalten

Kinder mit oder ohne Behinderung müssen dieselbe 
Kindertagesstätte besuchen können, gemeinsam lernen 
und eine qualitätsvolle inklusive Bildung erleben. 
Dafür müssen jetzt zügig die strukturellen Vorausset-
zungen geschaffen werden. Keiner darf verloren gehen: 
räumliche und sächliche Barrierefreiheit, aber vor 
allem die individuelle Förderung mithilfe von Sonder-
pädagog(inn)en müssen sichergestellt und multipro-
fessionelle Teams etabliert und gefördert werden. 
Inklusionspädagogik muss fester Bestandteil der Leh-
rer(innen)- und Sozialpädagog(inn)enausbildung wer-
den. Universitäten müssen das Studieren für Menschen 
mit Behinderung erleichtern, indem sie ihre Bildungs-
angebote umfassend inklusiv gestalten. (Internationa-
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le) Praktika und Berufseinstiege für Akademiker(in-
nen) mit Behinderung sind gezielt zu fördern. Für die 
berufliche Bildung gilt es, die Berufsvorbereitung, den 
Übergangsbereich Schule-Beruf sowie die duale und 
vollzeitschulische Ausbildung inklusiv zu gestalten, um 
sicherzustellen, dass alle jungen Menschen ein Wunsch- 
und Wahlrecht bei ihrer Berufswahl haben. Dies muss 
sich im Berufsbildungsgesetz, Handwerksordnungen, 
Förderinstrumenten der Bundesagentur für Arbeit für 
junge Menschen, den Schulrechten der Länder sowie in 
den Sozialgesetzbüchern SGB II, III, VIII, IX nieder-
schlagen. Auch im Anschluss an eine Berufsausbildung 
muss es für Menschen mit Behinderung eine Perspek-
tive auf einen inklusiv gestalteten Arbeitsmarkt geben.

II.4.6. Übergangssystem optimieren und  
Ausbildungssysteme bedarfsgerecht gestalten 

Wichtig ist eine Optimierung der Übergänge von Schu-
le in die berufliche Bildung. Junge Menschen mit 
schlechten Startchancen brauchen Angebote, die ihnen 
Bildungsperspektiven durch schulische und berufliche 
Teilhabe eröffnen. Konkret muss eine verlässliche Inf-
rastruktur von Beratungs-, Unterstützungs- und För-
derangeboten am Übergang von der Schule in den 
Beruf zur Verfügung stehen. Bund und Länder sind 
zudem dringend gefordert, die Berufseinstiegsbeglei-
tung (BerEb) an weiterführenden Schulen bundesweit 
einheitlich sicherzustellen. 

Insbesondere benachteiligte Jugendliche mit komple-
xen Förderbedarfen brauchen passgenaue und individu-
elle Hilfen, damit sie eine berufliche Ausbildung und den 
Weg ins Berufsleben schaffen. Aus Sicht der Caritas muss 
ein im Konfliktfall einklagbarer Anspruch auf berufsför-
dernde Angebote aus dem SGB III und auf Angebote 
nach § 13 SGB VIII erhalten sein. Häufig fallen junge 
Menschen mit der Altersgrenze 18 aus dem System der 
Jugendhilfe heraus und es stellt sich die Frage, welcher 
Sozialleistungsträger für den konkreten Fall zuständig ist. 
In diesem „Bermudadreieck“ können die jungen Men-
schen leicht verloren gehen, wenn jeder in Betracht kom-
mende Sozialleistungsträger die Zuständigkeit ablehnt 
und auf die anderen verweist. Diese Problematik zeigt 
und verdeutlicht sich in dem Ansteigen der Zahl woh-
nungsloser Menschen unter 21 Jahren. Dieser Zuständig-
keitskonflikt darf jedoch nicht zulasten der jungen Men-
schen gehen. Vielmehr muss die benötigte Leistung 
unverzüglich gewährt werden und die Sozialleistungsträ-
ger müssen im Interesse der Jugendlichen an einem 

Strang ziehen. Der DCV hält vor diesem Hintergrund die 
Verankerung der gesetzlichen Kooperationspflicht bis 
zum 27. Lebensjahr als Altersgrenze für erforderlich. 
Zielführend wäre es, in allen Kommunen beziehungswei-
se Jobcentern eine gemeinsame Anlaufstelle für junge 
Menschen zu schaffen, in der alle Förder- und Hilfsange-
bote gebündelt sind. Jugendberufsagenturen oder ver-
gleichbare Koordinierungsstellen beziehungsweise 
Kooperationsformen müssen flächendeckend überall in 
Deutschland – und insbesondere auch im ländlichen 
Raum – vorhanden sein. Diese brauchen einheitliche 
Qualitätsstandards, gut funktionierende Netzwerke, um 
die jungen Menschen an die entsprechenden Angebote 
sowie Fachstellen der Jugendhilfe, insbesondere der 
Jugendsozialarbeit, weitervermitteln und um Beratung 
leisten zu können. Auch die Einrichtung rechtskreisüber-
greifender Fallkonferenzen ist dringend notwendig. 
Gemeinsam mit dem Jugendlichen sollte ein abgestimm-
ter Hilfeplan erarbeitet werden. Gewährleistet sein muss 
dabei – auch für alle Ausländer(innen) mit Freizügig-
keitsrecht, Aufenthaltstitel, Aufenthaltsgestattung oder 
mit Duldung – eine kontinuierliche sozialpädagogische 
Begleitung und ein Rechtsanspruch auf alle Integrations-
leistungen im SGB II, III, VIII und XII, die für den indi-
viduellen Fall benötigt werden. 

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Einrichtungen 
der Jugendberufshilfe eine bessere digitale Ausstattung 
brauchen. Hierfür braucht es eine verlässliche Finan-
zierung, die je nach Leistungsträger über das SGB II, III 
oder VIII geregelt wird. Nur so kann die Medien- 
kompetenz junger Menschen in Maßnahmen der 
Jugendberufshilfe erweitert und eine Vorbereitung auf 
digitale Bewerbungsformate, digitalisierte Ausbil-
dungsabschnitte sowie einen Arbeitsmarkt 4.0 gewähr-
leistet werden. 

Damit junge Menschen auch dann eine Ausbildung 
oder ein Studium absolvieren können, wenn sie durch 
ihre Familien nicht ausreichend unterstützt werden 
können, müssen die der Grundsicherung vorrangigen 
Ausbildungsfördersysteme (BAföG/BAB) bedarfsge-
recht ausgestaltet werden und Deckungslücken bei der 
Finanzierung des Lebensunterhalts geschlossen werden.

II.4.7. Freiwilliges Engagement stärken –  
Chancen und Beteiligung erhöhen 

Jugendliche in Armutslebenslagen und mit geringer 
Bildung verfügen nicht nur über schlechte Aufstieg-
schancen, auch ihre gesellschaftliche und politische 
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Teilhabe ist eingeschränkt. Der Bericht zeigt, dass frei-
williges Engagement einen Beitrag dazu leisten kann, 
soziale Ungleichheit abzubauen und auch die gesell-
schaftliche und politische Teilhabe zu stärken. Der 
Übergang von Schule zum Beruf ist ein Schlüsselzeit-
punkt, Jugendliche anzusprechen und für einen Frei-
willigendienst zu gewinnen. Um Hürden, einen Frei-
willigendienst zu machen, für Jugendliche aus 
benachteiligten Lebenslagen abzubauen, muss die Kos-
tenheranziehung für junge Erwachsene im SGB VIII 
abgeschafft werden. Zudem sollte das Taschengeld 
nicht auf die Grundleistung für Arbeitssuchende ange-
rechnet werden. Bei einer Entscheidung über Wohn-
geldansprüche sollte ein Freiwilligendienst als ‚nicht 
nur vorübergehende Abwesenheit‘ anerkannt werden, 
so dass bei einer eigenen Wohnung in der Regel ein ein-
heitlicher Anspruch auf Wohngeld besteht.

Der DCV setzt sich darüber hinaus für eine Absen-
kung des Wahlalters auf 16 Jahre ein. Ermutigung zu 
politischer Partizipation kann in diesem Alter grund-
gelegt werden, indem die jungen Menschen erfahren, 
dass ihre Themen für die Politiker(innen), die sich zu 
Wahl stellen, von Bedeutung sind.

II.4.8. Betriebliche Ausbildung absichern und  
außerbetriebliche Ausbildung ausbauen

Der Bericht verweist auf die angespannte Lage am Aus-
bildungsmarkt. Die Bereitschaft auszubilden, ist in der 
Corona-Krise gesunken. Laut einer Umfrage des Zent-
ralverbandes des Deutschen Handwerks plant ein  
Viertel der Unternehmen und Betriebe angesichts der 
aktuellen Situation, weniger neue Auszubildende ein-
zustellen.12 Entsprechend sank im Jahr 2020 die Anzahl 
der Ausbildungsplätze um 8,8 Prozent.13 Erschwerend 
kommt hinzu, dass sich der Ausbildungsmarkt spürbar 
verkleinert: Es steht zu befürchten, dass Betriebe in ein-
zelnen Branchen, wie zum Beispiel Hotel- und Gast-
stättengewerbe, Tourismusbranche und Teile des  
Einzelhandels wegbrechen. Allerdings ist bei den schu-
lischen Ausbildungsgängen im Gesundheits-, Erzie-
hungs- und Sozialwesen ein Zuwachs von 2,7 Prozent 
auf 193.500 zu verzeichnen.1⁴ Die Anzahl der unver-
sorgten Bewerber(innen), die weder in Ausbildung 
noch in eine Alternative einmündeten, stieg um 4800 
(+ 19,7 Prozent) auf 29.300 im Vergleich zum Vor-
jahr.1⁵ Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozi-
alökonomie (FiBS) befürchtet, dass vor allem Jugendli-
che ohne und mit Hauptschulabschluss schlechte 

Ausbildungschancen haben.1⁶ Die von der Bundesre-
gierung bereitgestellte Ausbildungsprämie zur Unter-
stützung vor allem kleiner und mittelständischer 
Unternehmen bei der Aufrechterhaltung beziehungs-
weise dem Ausbau ihres bisherigen Ausbildungsplat-
zangebotes ist ausdrücklich zu befürworten, aber nicht 
ausreichend. Ausgeweitet werden müssen zeitnah die 
Angebote der außerbetrieblichen Berufsausbildung (§ 
76 SGB III) und der assistierten Ausbildung (§ 74 SGB 
III), damit auch Jugendliche mit Unterstützungsbedarf 
hier eine entsprechende Förderung erhalten. Wichtig 
ist, dass qualitativ hochwertige Angebote mit professi-
oneller Unterstützung und pädagogischer Begleitung 
Anwendung finden. Die Ausschreibungspraxis der 
Bundesagentur für Arbeit darf nicht – wie aktuell im 
Bereich der assistierten Ausbildung flexibel – dazu füh-
ren, dass der Preis das ausschlaggebende Kriterium für 
einen Zuschlag ist, während wichtige Voraussetzungen 
wie etwa sozialpädagogische Kompetenz oder ein auf-
gebautes Netzwerk des Trägers wenig Relevanz haben. 
Zudem ist das Modell der Teilzeitausbildung weiterzu-
entwickeln. Die Berufsschulzeiten sind weiter an eine 
Ausbildung in Teilzeit anzupassen.

Besonders belastend ist die Situation für Auszubil-
dende, wenn sie ihre Abschlussprüfung nicht bestan-
den haben und der Ausbildungsbetrieb keine Verlän-
gerung des Ausbildungsvertrages in Aussicht stellen 
kann. Diese Auszubildenden sind bei der Bewältigung 
der darauffolgenden sechs Monate bis zur Wiederho-
lung der Abschlussprüfung auf sich allein gestellt. Hier 
gilt es, praktikable Lösungen im Sinne der Auszubil-
denden zu finden. Der DCV fordert die Absicherung 
von Ausbildungsabschlüssen. Ausbildungsverlänge-
rungen müssen ohne bürokratische Hürden möglich 
sein, damit Ausbildungsabschlüsse nachgeholt werden 
können. Hierfür müssen verlässliche Beratungs- und 
Unterstützungsangebote für die jungen Menschen 
bereitgestellt werden.

Es ist aber nicht nur der Beginn einer (dualen) Aus-
bildung coronabedingt erschwert, auch der Start ins 
Studium hat sich in den beiden Corona-Jahren als 
schwierig herausgestellt. Dies gilt insbesondere für Stu-
dierende mit Behinderung. 

II.4.9. Sondersanktionen Jugendliche und  
junge Erwachsende abschaffen

Die Erfahrungen von Caritasmitarbeiter(inne)n in der 
Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zei-
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Damit im Alter die Rente für ein gutes Leben reicht,  
müssen Lücken in der sozialen Sicherung ausgeglichen werden.

Bild DCV/Harald Oppitz

gen ebenso wie wissenschaftliche Studien, dass 
die verschärften Sanktionierungen zu einer 
Eskalation der ohnehin schon prekären 
Lebenssituation führen können. Jungen Men-
schen fehlt häufig das erforderliche Selbsthil-
fepotenzial, um sich aus eigener Kraft aus ihrer 
Lebenskrise zu befreien. Als Folge der Sankti-
onierung geht der Kontakt zu den Jobcentern 
verloren. Solche Situationen müssen unbe-
dingt vermieden werden. Vielmehr sind für 
die jungen Menschen statt verschärfter Sank-
tionen verlässliche, barrierefreie und vertrau-
ensvolle Beratungsangebote sowie aufsuchen-
de Arbeit bereitzustellen, die mit ihnen an 
Wegen aus ihrer prekären Lebenslage arbei-
ten. Die Sondersanktionen müssen deshalb so 
rasch wie möglich abgeschafft werden. 

II.5. Gutes Leben im Alter
Die Grundsicherungsquote im Alter liegt 
relativ stabil bei etwa drei Prozent und damit 
unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölke-
rung von acht Prozent. Aufgrund der Renten-

reformen und der Veränderung von Erwerbs-
biografien ist aus Sicht der Caritas zukünftig 
jedoch von einem deutlichen Anstieg des 
relativen Anteils der Grundsicherungsbezie-
her(innen) auszugehen. Der anhaltend große 
Niedriglohnsektor und Beitragslücken, die 
durch die Verlängerung der Ausbildungszei-
ten, Phasen der Arbeitslosigkeit und Kinder-
erziehungszeiten sowie durch schlecht 
bezahlte Teilzeitarbeit entstehen, wirken ren-
tensenkend, insbesondere dann, wenn sie 
kumuliert in der Erwerbsbiografie auftreten. 
Neue Herausforderungen ergeben sich durch 
die Digitalisierung der Arbeitswelt. Es kommt 
zu einer Hybridisierung der Erwerbsverläufe, 
bei der immer mehr Menschen zwischen 
sozialversicherungspflichtigen und selbst-
ständigen Tätigkeiten (zum Beispiel als 
Crowdworker auf Online-Plattformen) hin 
und her wechseln oder diese Tätigkeiten 
gleichzeitig ausüben. Das Rentenversiche-
rungssystem muss in folgenden Punkten ver-
bessert werden:

II.5.1. Rentenversicherung armutsfest 
gestalten

Die Corona-Krise hat die Lücken in der sozi-
alen Sicherung für kleine Selbstständige, 
Minijobber(innen) und prekär Beschäftigte 
sichtbar gemacht. Diese Tatsache und die 
Auswirkungen auf die Alterssicherung wer-
den im Bericht nicht in den Blick genommen. 
Die gesetzliche Rentenversicherung muss 
durch die Ausweitung des Versichertenkrei-
ses hin zu einer Erwerbstätigenversicherung 
für diejenigen Beschäftigten gestärkt werden, 
die bislang in keine obligatorische Altersvor-
sorge einbezogen sind. Lücken in der 
Erwerbsbiografie müssen ferner auch bei 
Menschen geschlossen werden, die Lebens-
zeit in Haft verbringen. Für sie sollen entspre-
chend der in Haft geleisteten Arbeit oder 
Ausbildung Beiträge in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingezahlt werden. 

II.5.2. Erwerbsminderungsrenten 
verbessern

Erwerbsgeminderte Personen haben ein 
hohes Risiko, dauerhaft von Grundsicherung 
im Alter abhängig zu sein. Es ist zu begrüßen, 
dass die Bundesregierung in dieser Legisla-
turperiode die Reform der Erwerbsminde-
rungsrente für Neurentner(innen) zweimal 
in den Blick genommen hat. Die vorgenom-
menen Anhebungen der Zurechnungszeit 
sind ein sehr bedeutender Schritt. Weiterhin 
müssen jedoch Menschen mit Erwerbsmin-
derungsrente (EM-Rentner(innen)) hohe 
Abschläge hinnehmen. Der DCV hält des-
halb eine Senkung beziehungsweise Abschaf-
fung der Abschläge für erforderlich. Eine 
nicht gerechtfertigte Inanspruchnahme der 
Erwerbsminderungsrente muss stattdessen 
durch eine angemessene medizinische Begut-
achtung unterbunden werden. Notwendig ist 
eine Altfallregelung.

II.5.3 Obligatorisches Rentensplitting  
einführen

Viele Frauen, die von der verbesserten Aner-
kennung der Mütterrente profitieren, gehö-
ren zu einer Generation, die in Westdeutsch-
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land in der Regel nach der Geburt eines Kindes ihre 
Berufstätigkeit länger unterbrochen hat, weil die Kin-
derbetreuungssituation eine ganz andere war als für 
die jungen Frauen heute (Generationengerechtigkeit). 
Sie „brauchen“ die Kindererziehungszeiten für eine 
armutsfeste Rente zugleich viel dringlicher als die 
Frauen nachfolgender Generationen (Bedarfsgerech-
tigkeit), weil sie zugleich zu der Kohorte gehören, für 
die Verschlechterungen bei den Witwenrenten ebenso 
spürbar sind wie steigende Scheidungszahlen. Ihre 
Situation wird im Bericht nicht in den Blick genom-
men. Um die Folgen ursprünglich gemeinsam getrof-
fener Entscheidungen zur Verteilung von Familien- 
und Erwerbsarbeit im Alter nicht zulasten eines 
Partners/einer Partnerin zu verteilen, ist die Imple-
mentation eines obligatorischen Anwartschaftssplit-
tings bei (Ehe-)Paaren zum Ausgleich der Folgen 
asymmetrischer Aufgabenteilung in der Familie drin-
gend erforderlich. 

II.6. Wohnen
Wohnen ist ein Menschenrecht. Der Bericht hat das 
Thema Wohnen und Wohnungslosigkeit zu einem 
Schwerpunktthema gemacht, zu dem auch zwei Son-
dergutachten vergeben wurden. Der Bericht kommt 
zum Ergebnis, dass einkommensschwächere Gruppen 
einen deutlich erhöhten Anteil ihres Einkommens für 
Wohnen ausgeben müssen, obwohl Wohngeld und die 
Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung 
(KdU) entlastend wirken. Herausgearbeitet wird die 
problematische Situation auf den Wohnungsmärkten 
in einigen Ballungsgebieten. In den Blick genommen 
wird das Thema soziale Segregation einkommens-
schwacher Gruppen am Wohnungsmarkt und die 
schwierige Situation von Menschen mit Migrations-
hintergrund, vor allem von Geflüchteten. Gut heraus-
gearbeitet werden die Ursachen von Wohnungslosig-
keit und wie unterschiedlich einzelne Kommunen mit 
ihrer Unterbringungspflicht umgehen, insbesondere 
auch mit Blick auf EU-Bürger(innen). Es fehlen aller-
dings Daten zu den Auswirkungen von Diskriminie-
rung. Wer einmal wohnungslos geworden ist, hat auf 
angespannten Wohnungsmärkten kaum eine Chance, 
eine neue Wohnung zu finden. Das Thema Wohnen 
muss deshalb mit hoher Priorität auf die politische 
Agenda gesetzt und mit konkreten Maßnahmen hin-
terlegt werden. Der DCV sieht hier folgenden Hand-
lungsbedarf:

II.6.1. Preisgünstigen Wohnraum schaffen  
und langfristig sichern

Der Bericht setzt sich zu wenig mit dem Anstieg der Mie-
ten und Immobilienpreise in Städten, der Gentrifizie-
rung und dem Rückgang an mietpreisgebundenem 
Wohnraum auseinander. Besonders bei armutsgefähr-
deten Haushalten außerhalb des Grundsicherungsbe-
zugs steigt die Wohnkostenbelastung mit dem Mieten-
niveau sehr deutlich an, während das verfügbare 
Einkommen nach Abzug der Wohnkosten deutlich 
sinkt. Die Preisentwicklung an den Wohnungsmärkten 
hält selbst in Mittel- und Kleinstädten seit Jahren schon 
nicht mehr Schritt mit der Einkommensentwicklung. 
Insbesondere für Personen mit niedrigerem Einkom-
men hat das Thema „bezahlbares Wohnen“ einen hohen 
Stellenwert.1⁸ Steigende Wohnkosten betreffen Men-
schen in allen Altersgruppen und schränken damit Ent-
wicklungschancen und gesellschaftliche Teilhabe massiv 
ein. Die im Bericht erwähnten Instrumente (Mietpreis-
bremse, Wohngeldreform, Städtebauförderung, KfW- 
Programm „Altersgerecht Umbauen“, Aufstockung 
Bundesmittel sozialer Wohnraum) sind wichtige Ele-
mente einer zwischen allen staatlichen Ebenen abzu-
stimmenden Wohnungspolitik und Wohnraumförder-
politik, die sich vorrangig auf den Erhalt und die 
Schaffung von preisgünstigen Mietwohnungen ausrich-
ten muss, um Verwerfungen am Wohnungsmarkt und 
steigenden Wohnkostenbelastungen bei Menschen mit 
niedrigem Einkommen entgegenzuwirken. Der soziale 
Wohnungsbau muss ausgebaut werden. Zudem sollte 
ungenutztes Bauland im Eigentum des Bundes und der 
öffentlichen Träger für den sozialen Wohnungsbau zur 
Verfügung gestellt werden. Für die Erstellung langfristig 
gebundener, öffentlich geförderter Wohnungen sollen 
Preisnachlässe auf dieses Bauland sowie weitere finanzi-
elle Unterstützungen durch angepasste Wohnbauför- 
derung ermöglicht werden. Gemeinwohlorientierte 
Akteure wie Genossenschaften oder kommunale und 
kirchliche Wohnungsunternehmen brauchen förderli-
che Rahmenbedingungen, um bezahlbaren Wohnraum 
für breite Bevölkerungsschichten und vor allem auch 
vulnerable Gruppen schaffen und langfristig vorhalten 
zu können. 

II.6.2. Absicherung durch Wohngeld stärken

Der Bericht verweist auf das Problem steigender Mie-
ten infolge von energetischer Sanierung. Aufgrund 
steigender Miete können Mieter(innen) gezwungen 
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sein, ihre Wohnung zu verlassen. Klima-
schutz und soziale Gerechtigkeit dürfen sich 
nicht ausschließen. Deshalb braucht es eine 
Klimakomponente im Wohngeld. Ferner 
muss sichergestellt werden, dass alle Auslän-
der(innen) mit rechtmäßigem, gestattetem 
oder geduldetem Aufenthalt Zugang zu 
Wohngeld ohne Risiko für das Aufenthalts-
recht erhalten. 

II.6.3. Die menschenwürdige Unter- 
bringung von Schutzsuchenden und  
EU-Bürger(inne)n muss sichergestellt  
werden

Handlungsbedarf besteht auch bei der ange-
messenen Unterbringung von wohnungs- 
und obdachlosen Menschen und der ord-
nungsrechtlichen Unterbringung unabhängig 
von der Staatsangehörigkeit. Anders als der 
Bericht suggeriert, gibt es bei der Unterbrin-
gung von Geflüchteten keine bundesweiten 
Mindeststandards – zumindest keine ver-
bindlichen. 

II.7. Gesundheit
Der altbekannte Zusammenhang zwischen 
Armut, Gesundheit und Wohlbefinden wird 
auch durch den 6. Armuts- und Reichtums-
bericht bestätigt. Aktuell werden die Berichts-
ergebnisse durch neue Befunde zur Verbrei-
tung der Corona-Pandemie ergänzt. Zur 
Armutsbekämpfung und -prävention ist ein 
Zugang von allen Bevölkerungsgruppen zu 
einer guten Gesundheitsvorsorge und Prä-
ventionsangeboten (auch unabhängig vom 
ausländerrechtlichen Status) wichtig. Bei der 
Prävention kommt den Lebenswelten Kin-
dergarten, Schule und Quartier hohe Bedeu-
tung zu, weswegen die Förderung der 
Daseinsvorsorge, die in Kapitel I. beschrieben 
wurde, besonders wichtig ist. Ein Abschnitt 
des Gesundheitskapitels widmet sich dem 
Thema frühe Hilfen. Gut herausgearbeitet 
wird, wie wichtig der nicht stigmatisierende, 
niedrigschwellige und armutssensible 
Zugang für zu Familien ist. Handlungsbedarf 
sieht der DCV darüber hinaus in folgenden 
Punkten:

II.7.1.Familiengesundheit stärken 

Der DCV teilt die Auffassung des Berichts, 
dass für Kinder ein gesundes Aufwachsen 
von Anfang an wichtig ist. Alle Maßnahmen 
müssen darauf ausgerichtet sein, insbeson-
dere auch Kinder aus bildungsfernen und/
oder einkommensschwachen Familien zu 
erreichen. Frühe Hilfen müssen deshalb als 
Regelangebot für Eltern ausgestaltet und 
finanziell besser ausgestattet werden. Des 
Weiteren sollten Babylots(inn)en, die sich in 
der stationären Geburtshilfe sehr bewährt 
haben, in eine Regelfinanzierung überführt 
werden. Babylots(inn)en beraten rund um 
die Geburt und ermutigen Mütter (und 
Väter) mit großem Erfolg, elternstärkende 
frühe Hilfen in Anspruch zu nehmen. In vie-
len prekären und gesundheitlich hochbelas-
teten Lebenssituationen eines Elternteils hat 
sich der Einsatz von Familienpfleger(inne)n 
bewährt. Die Familienpflegedienste sollten 
ebenso wie Pflegedienste Anspruch auf 
Anerkennung tariflicher Finanzierung erhal-
ten. Um die Ziele der medizinischen Vorsor-
ge und Rehabilitation für Mütter und Väter 
nachhaltig zu sichern, sollte diese mit einem 
Rechtsanspruch auf vor- und nachstationäre 
Beratung und Betreuung für die Versicher-
ten ergänzt werden.

II.7.2. Gesundheitsversorgung von  
vulnerablen Gruppen stärken

Der Bericht arbeitet heraus, welch hohe 
Bedeutung der Zugang zu allen Leistungen 
der Gesundheitsversorgung für alle Men-
schen insbesondere in der Pandemie hat. 
Leistungsbezieher(innen) nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz dürfen nicht länger auf 
die Behandlung von Akuterkrankungen oder 
Schmerzzuständen verwiesen werden. Das 
gilt gleichermaßen für Menschen in aufent-
haltsrechtlicher Illegalität, die abgesenkte 
Leistungen nach AsylbLG erhalten. Für 
EU-Bürger(innen) mit Freizügigkeitsrecht 
aus der Arbeitssuche, die abgesehen von 
befristeten Überbrückungsleistungen gänz-
lich von Leistungen ausgeschlossen sind, 
muss ebenfalls die Gesundheitsversorgung 

sichergestellt werden. Auch für Überschulde-
te muss der volle Zugang zur Gesundheits-
versorgung gewährleistet sein. Um das Prob-
lem der nach wie vor hohen Zahl von 
Nichtversicherten zu lösen, sollten die Mög-
lichkeiten für Stundung häufiger genutzt und 
Schuldenerlasse ohne Stichtagsregelung kon-
zipiert werden. Wohnungslose und andere 
vulnerable Gruppen müssen auch medizi-
nisch erforderliche, nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel erhalten, sofern diese 
ärztlich verordnet sind. Darüber hinaus muss 
die Finanzierung der niedrigschwelligen 
medizinischen Angebote für Wohnungslose 
sichergestellt werden. Das gleiche gilt, solan-
ge ein regulärer Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung nicht gewährleistet ist, für Angebote 
zur Versorgung von Ausländer(inne)n in 
aufenthaltsrechtlicher Illegalität. Gerade in 
der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, wie 
wichtig diese Angebote für ansonsten unver-
sorgte Menschen sind. Die Finanzierung 
muss gemeinsam mit gesetzlicher Kranken-
versicherung (GKV) und privater Kranken-
versicherung (PKV) sichergestellt werden. 
Wo immer für die Kommunikation im 
Gesundheitswesen erforderlich, müssen 
Sprachdolmetscher(innen) eingesetzt und 
aus dem Steuerzuschuss an die GKV finan-
ziert werden. Menschen mit Behinderung 
brauchen einen verbindlichen Anspruch auf 
Assistenz im Krankenhaus.

II.8. Gute Bedingungen im  
Bereich Pflege
Ein Abschnitt des Berichts widmet sich dem 
Thema Pflege. Zitiert werden aktuelle wissen-
schaftliche Befunde, die zeigen, dass die häus-
liche Pflege durch Angehörige stark nach 
deren Einkommen variiert: Angehörige mit 
höherem Einkommen nehmen häufiger pro-
fessionelle Pflegeunterstützung in Anspruch 
als Personen mit geringen Einkommen. 
Nicht hinreichend beleuchtet wird, welche 
Folgen das später für die Altersarmut der 
pflegenden Angehörigen hat. Aufgezeigt 
wird, dass die Entlohnung von und Arbeits-
bedingungen in den –zumeist von Frauen 
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ausgeübten – Tätigkeiten in der Gesundheits- 
und Altenpflege häufig deren gesellschaftli-
che Bedeutung nicht angemessen widerspie-
geln. Der DCV teilt die Auffassung, dass die 
Leistung von Menschen, die sich sowohl pri-
vat als auch professionell um pflegebedürfti-
ge Menschen kümmern, besser honoriert 
werden müssen. Er sieht Handlungsbedarf in 
folgenden Punkten: 

II.8.1. Pflegende Angehörige in  
Rentenversicherung stärken

Dringend erforderlich ist eine rentenrechtli-
che Besserstellung für pflegende Angehörige. 
Analog zur Regelung bei der Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten sollten Ansprüche 
zur sozialen Absicherung in der Rente auch 
bei vollzeitnaher oder Vollzeiterwerbstätigkeit 
der Personen, die nahe Angehörige pflegen, 
entstehen. Wichtig wäre es, dass auch Pflege-
personen von Leistungsempfänger(inne)n im 
Pflegegrad 1 regelhaft in die Pflegeversiche-
rung einbezogen werden. Zu überdenken sind 
die Abschläge bei der Beitragsbemessung, die 
bei gleichzeitiger Inanspruchnahme von Pfle-
ge und Pflegesachleistungen (in Höhe von 15 
Prozent) beziehungsweise bei der Inanspruch-
nahme der reinen Pflegesachleistung (in Höhe 
von 30 Prozent) entstehen. 

II.8.2. Arbeitsbedingungen in der Pflege 
verbessern

Die hohe Arbeitsverdichtung ist eine wesent-
liche Ursache für den Fachkräftemangel in 
der Pflege. Mehr Zeit für Zuwendung zum 
Menschen einschließlich einer guten Palliati-
vversorgung steigert die Attraktivität des 
Pflegeberufs und kann so für den notwendi-
gen Nachwuchs sorgen. Der DCV hält es für 
unabweisbar, dass mindestens wesentliche 
Elemente der Pflegereform noch in dieser 
Legislaturperiode umgesetzt werden. Dazu 
zählt für die Caritas vor allem eine belastbare 
Tariftreueregelung. Besondere Sorge bereitet 
die Situation der Live-in-Pflegekräfte. Hier 
durch geeignete Verknüpfungen mit der Pfle-
geversicherung Standards bei den Arbeitsbe-
dingungen durchzusetzen, ist von höchster 

Dringlichkeit. Pendelarbeitnehmer(innen) in 
der häuslichen Betreuung von Pflegebedürf-
tigen (ebenso wie Saisonarbeitnehmer(in-
nen) in der Landwirtschaft oder Fleischin-
dustrie) zählen zu den Verlierer(inne)n eines 
europäischen Arbeitsmarktes, die im Armuts- 
und Reichtumsbericht nicht eigens genannt 
sind, über deren Lage der DCV aber nicht 
hinwegsehen will.

 Freiburg/Berlin, 20. Mai 2021
 Deutscher Caritasverband
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 Vorstand Fach- und Sozialpolitik

Kontakt: Dr. Birgit Fix, Referentin für 
Armuts- und Arbeitsmarktfragen, DCV 
(Berliner Büro), 
E-Mail: birgit.fix@caritas.de
Karin Kramer, Leiterin des Referats Lebens-
läufe und Grundsatzfragen, DCV (Freiburg),  
E-Mail: karin.kramer@caritas.de

Anmerkungen

1. Bendel, P.; Bekyol, Y.; Leisenheimer, M.: 
Auswirkungen und Szenarien für Migration und 
Integration während und nach der COVID-19 Pan-
demie. MFI Erlangen, 2021 (IW Köln, Kurzlink: 
https://bit.ly/3iLwttO); Pressemeldung der Integra-
tionsministerkonferenz, 30. April 2021 (Kurzlink: 
https://bit.ly/3xn9kSI).
2. Boockmann, B.; Dräger, J.; Kugler, P.; 
Pollak, R.; Vögele, S.: Auswirkungen der Pande-
miekrise auf die soziale Mobilität. Begleitforschung 
zum 6. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundes-
regierung, S. 12 (Kurzlink:  
https://bit.ly/2SyzinG).
3. COPSY-Studie: Kinder und Jugendliche leiden 
psychisch weiterhin stark unter Corona-Pandemie. 
Pressemeldung UKE Hamburg, 10.Februar 2021 
(https://idw-online.de/de/attachmentdata85769). 
IAB-Studie: Der Abiturjahrgang 2021 in Zeiten 
von Corona: Zukunftssorgen und psychische Belas-
tungen nehmen zu. In: IAB-Forum, 18. März 2021 
(Kurzlink: https://bit.ly/3iJKubD).
4. Andresen, S.; Lips, A.; Möller, R.; Rusack, T.; 
Schröer, W.; Thomas, S.; Wilmes, J.: Erfahrun-
gen und Perspektiven von jungen Menschen wäh-
rend der Corona-Maßnahmen. Hildesheim, 2020, 

S.5 (Kurzlink: https://bit.ly/2Svwo32).
5 Andresen, S.; Lips, A.; Möller, R.; Rusack, T.; 
Schröer, W.; Thomas, S.; Wilmes, J.: Die Coro-
na-Pandemie hat mir wertvolle Zeit genommen. 
In: Jugendalltag 2020, S.5 (Kurzlink: https://bit.
ly/3zuLWo2).
6. Ebenda, S. 5. 
7. Klinenberg, E.: Palaces For the People. New 
York, 2018. Seine Analysen betreffen vor allem die 
USA, aber auch Argentinien, England, Frankreich, 
die Niederlande, Japan und Singapur.
8. Neu, C.; Riedel, L.; Stichnoth, H.: Gesell-
schaftliche und regionale Bedeutung von Daseins-
vorsorge sowie der Versorgung mit Dienstleistungen 
und Infrastruktur. Begleitforschung zum 6. Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung (Kurz-
link: https://bit.ly/3xwyQF4).
9. Warum es der Bundesregierung in den letzten 
Jahren nicht gelungen ist, die Absicherung von 
Selbstständigen in der Sozialversicherung zu verbes-
sern, obwohl die Corona-Pandemie dieses Defizit 
besonders deutlich sichtbar gemacht hat, bleibt eine 
der großen sozialpolitischen Enttäuschungen der 
zu Ende gehenden Legislaturperiode. Das (Alters-)
Armutsrisiko am Ende hybrider Erwerbsverläufe ist 
inzwischen vielfach beschrieben. Das Nichthandeln 
kann nur als fahrlässig bezeichnet werden.
10. Lebenslagen in Deutschland. Der Sechste 
Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung, Langfassung, S. 182 (Kurzlink: https://bit.
ly/3cJQIEH).
11. Siehe dazu Kurzlink: https://bit.ly/2THE8iA
12. Siehe ZDH, Kurzlink: https://bit.ly/2StPMNP 
13. Siehe Bundesinstitut für Berufsbildung, Kurz-
link: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb_
datenreport_2021_vorversion.pdf, S.9
14. Ebd., S.81
15. Ebd., S.9.
16. Siehe FiBS, Kurzlink: https://bit.ly/35o8JnV 
17. DCV/ IPSOS: Menschenrecht auf Wohnen. Stu-
die zur Caritaskampagne „Jeder Mensch braucht 
ein Zuhause“. Freiburg/Hamburg, 2018, S. 4 (Kurz-
link:https://bit.ly/3gxvCdE).



www.carikauf.de
info@carikauf.de
Telefon (0761) 36825-26
Fax (0761) 36825-33

CARIKAUF – DER SHOP FÜR DIE CARITAS


